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Diese Richtlinie basiert auf den Beratungsergebnissen der von der Landesamtsdirektorenkonferenz zur Ausarbeitung eines Vorschlags 
zur Harmonisierung bautechnischer Vorschriften eingesetzten Länderexpertengruppe. Die Arbeit dieses Gremiums wurde vom OIB in 
Entsprechung des Auftrages der Landesamtsdirektorenkonferenz im Sinne des § 2 Abs. 2 Z. 3 der Statuten des OIB koordiniert. Die 
Beschlussfassung der Richtlinie erfolgte gemäß § 8 Z. 12 der Statuten durch die Generalversammlung des OIB. 
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0 Vorbemerkungen  

In dieser Richtlinie werden Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und an den Feu-
erwiderstand von Bauteilen nach europäisch genormten Klassen gestellt.  

Sofern in dieser Richtlinie Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse in Verbindung mit Anfor-
derungen an Baustoffe der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 gestellt werden, gilt 
dies auch als erfüllt, sofern 
- die für die Tragfähigkeit wesentlichen Bestandteile der Bauteile aus Baustoffen der Euroklasse 

des Brandverhaltens mindestens A2 und 
- die sonstigen Bestandteile aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens B 

bestehen. 
Raumabschließende Bauteile müssen zusätzlich - sofern ein Durchbrand nicht ausgeschlossen 
werden kann - beidseitig mit Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 dicht 
abgedeckt sein. 

Die zitierten Normen und sonstigen technischen Regelwerke gelten in der im Dokument „OIB-
Richtlinien – Zitierte Normen und sonstige technische Regelwerke“ angeführten Fassung. 
 
Diese Richtlinie gilt grundsätzlich für Gebäude. Für sonstige Bauwerke sind die Bestimmungen der 
Richtlinie sinngemäß anzuwenden. An freistehende Gebäude mit einer Grundfläche von nicht mehr 
als 15 m² werden hinsichtlich Brandschutz keine Anforderungen gestellt.  

Für Gebäude mit gemischter Nutzung gelten die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz für die 
einzelnen Nutzungsbereiche als erfüllt, wenn die für die jeweiligen Nutzungen anzuwendenden Be-
stimmungen der Richtlinien eingehalten werden. 

Von den Anforderungen dieser Richtlinie kann abgewichen werden, wenn schlüssig nachgewiesen 
wird, dass nach dem Stand der Technik bzw. Wissenschaften gleichwertig wie bei Anwendung der 
Richtlinie 
- der Gefährdung von Leben und Gesundheit von Personen durch Brand vorgebeugt sowie 
- die Brandausbreitung eingeschränkt wird. 
Sofern das Erreichen der Schutzziele dieser Richtlinie nicht zweifelsfrei gewährleistet ist, ist der 
Nachweis durch ein Brandschutzkonzept zu erbringen. 

In dieser Richtlinie genannte Flächen sind - sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist -  
Netto-Grundflächen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass parallel zu den Bestimmungen dieser Richtlinie gegebenenfalls 
andere landesrechtliche und bundesrechtliche Vorschriften (z.B. Arbeitsstättenverordnung) zu be-
rücksichtigen sind. 

 

1 Begriffsbestimmungen  

Es gelten die Begriffsbestimmungen des Dokumentes „OIB-Richtlinien – Begriffsbestimmungen“. 

 

2 Allgemeine Anforderungen und Tragfähigkeit im Brandfall  

Sofern in dieser Richtlinie Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen mit Anforderungen 
an das Brandverhalten von Baustoffen verknüpft werden, beziehen sich die Anforderungen an das 
Brandverhalten nur auf jenen Teil der Konstruktion, der zur Erreichung der Feuerwiderstandsklasse 
erforderlich ist. Für allenfalls zusätzlich angebrachte Bekleidungen, Beläge und dergleichen gelten 
hinsichtlich des Brandverhaltens von Baustoffen die Anforderungen der ÖNORM B 3806. 
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2.1 Brandverhalten von Bauprodukten (Baustoffen)  

2.1.1 Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 1 muss  
(a) die Außenschicht von Fassaden der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens D entspre-

chen,  
(b) die Dämmschicht bei vorgehängten hinterlüfteten oder belüfteten Fassaden der Euroklasse des 

Brandverhaltens mindestens D entsprechen, 
(c) die Eindeckung bei Steildächern der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens BROOF (t1) 

entsprechen, 
(d) bei Flachdächern die oberste Schicht aus mindestens 5 cm Kies bzw. Gleichwertigem bestehen 

oder die Abdichtung der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens BROOF (t1) entsprechen. 

2.1.2 Für Gebäude ab der Gebäudeklasse 2 gelten - sofern für Baustoffe hinsichtlich ihres Brandverhal-
tens in dieser Richtlinie keine Anforderungen festgelegt werden - die Anforderungen der  
ÖNORM B 3806.  

2.2 Feuerwiderstand von Bauteilen  

2.2.1 Es gelten – sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist - die Anforderungen der Tabelle 1. Die 
für die Standsicherheit von Wänden und Decken erforderlichen aussteifenden und unterstützenden 
Bauteile müssen im Brandfall über jenen Zeitraum hindurch wirksam sein, welcher der für diese 
Wände und Decken geforderten Feuerwiderstandsdauer entspricht.  

2.2.2 Bis zum 03. Mai 2010 können zur Erfüllung des geforderten Feuerwiderstandes für Bauteile neben 
den nach europäischen Normen geprüften Produkten mit den in dieser Richtlinie angegebenen 
Feuerwiderstandsklassen auch nach den bisher geltenden österreichischen Prüfnormen geprüfte 
Produkte mit einer gemäß ÖNORM B 3807 äquivalenten Brandwiderstandsdauer verwendet wer-
den. Liegt für ein Produkt eine europäische technische Spezifikation vor, gilt dies nur bis zum Ab-
lauf der jeweiligen Koexistenzperiode. 

 

3 Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb des Bauwerkes  

3.1 Brandabschnitte  

3.1.1 Bei oberirdischen Geschoßen darf ein Brandabschnitt eine Fläche von 1.200 m2 - bei Büronutzung 
eine Fläche von 1.600 m2 - und eine Längsausdehnung von 60 m nicht überschreiten, sowie sich 
über nicht mehr als vier oberirdische Geschoße erstrecken. In unterirdischen Geschoßen darf ein 
Brandabschnitt eine Fläche von 800 m² nicht überschreiten.  

3.1.2 Brandabschnittsbildende Wände müssen, sofern im Brandfall mit einer mechanischen Beanspru-
chung (z.B. durch im Brandfall umstürzende Lagerungen) zu rechnen ist, unter Berücksichtigung 
der Anforderungen gemäß Tabelle 1 auch das „Leistungskriterium M“ erfüllen.  

3.1.3 Brandabschnittsbildende Wände müssen mindestens 15 cm über Dach geführt werden. Sie brau-
chen nur bis zur Dacheindeckung geführt werden, sofern eine Brandübertragung durch andere 
Maßnahmen verhindert wird. 

3.1.4 Öffnungen müssen Abschlüsse erhalten, die dieselbe Feuerwiderstandsdauer wie die brandab-
schnittsbildende Wand bzw. Decke aufzuweisen haben und die - sofern nicht durch andere Maß-
nahmen ein Schließen im Brandfall bewirkt wird – selbstschließend auszuführen sind. Abweichend 
davon ist für Türen und Tore eine Ausführung in der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C zulässig, so-
fern folgende Gesamtflächen aller Türen und Tore nicht überschritten werden:  
(a) 5 m² je gemeinsamen Wandanteiles zwischen zwei Brandabschnitten, sofern der Wandanteil 

nicht mehr als 50 m² beträgt,  
(b) 10 m² je gemeinsamen Wandanteiles zwischen zwei Brandabschnitten, sofern der Wandanteil 

mehr als 50 m² beträgt.  

3.1.5 Begrenzen Decken übereinander liegende Brandabschnitte, so muss entweder ein deckenübergrei-
fender Außenwandstreifen von mindestens 1,2 m Höhe in der Feuerwiderstandsklasse EI 90 vor-
handen sein oder muss die brandabschnittsbildende Decke mit einem mindestens 0,8 m horizontal 
auskragenden Bauteil gleicher Feuerwiderstandsklasse verlängert werden. Bei Gebäuden der Ge-
bäudeklasse 5 sind jedenfalls Baustoffe der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 zu ver-
wenden.  



Österreichisches Institut für Bautechnik OIB-300.2-007/07 OIB-Richtlinie 2 

Richtlinie 2 Ausgabe April 2007  Seite 4 von 15 

3.1.6 Türen, Tore, Fenster und sonstige Öffnungen in Außenwänden, die an brandabschnittsbildende 
Wände anschließen, müssen von diesen - sofern die horizontale Brandübertragung nicht durch 
gleichwertige Maßnahmen begrenzt werden kann - einen Abstand von mindestens 0,5 m haben. 
Der Abstand solcher Öffnungen voneinander muss bei Gebäuden, deren Außenwände an der 
brandabschnittsbildenden Wand einen Winkel von weniger als 135 Grad bilden, mindestens 3 m 
betragen.  

3.1.7 Dachöffnungen, Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten müssen in nicht mehr als 15 Grad ge-
neigten Dächern mit traufseitigen brandabschnittsbildenden Wänden – horizontal gemessen - min-
destens 2 m von diesen entfernt sein. Innerhalb dieses Abstandes dürfen nur Fixverglasungen in 
der Feuerwiderstandsklasse E 30 angeordnet werden. 

3.1.8 Bei mehr als 15 Grad geneigten Dächern und bei Dächern mit giebelseitigen brandabschnittsbil-
denden Wänden müssen Dachöffnungen, Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten von brandab-
schnittsbildenden Wänden – horizontal gemessen - mindestens 1 m entfernt sein. 

3.1.9 Grenzen Dachöffnungen und Glasdächer an höhere Gebäude eines anderen Brandabschnittes, 
müssen diese innerhalb eines Abstandes von 4 m so beschaffen sein, dass ein Brandüberschlag 
wirksam eingeschränkt wird. 

3.1.10 Bei geneigten Dächern von traufseitig aneinander gebauten Gebäuden sind die Dacheindeckungen 
– horizontal gemessen - in einem Abstand von jeweils mindestens 2 m von der brandabschnittsbil-
denden Wand aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 herzustellen. 

3.2 Öffnungen in Trennwänden und Trenndecken  

Öffnungen müssen Abschlüsse erhalten, die dieselbe Feuerwiderstandsdauer wie die Trennwand 
bzw. Trenndecke aufzuweisen haben, und die - sofern nicht durch andere Maßnahmen ein Schlie-
ßen im Brandfall bewirkt wird – selbstschließend auszuführen sind. Für Türen und Tore ist – sofern 
im Folgenden nicht anderes bestimmt ist - eine Ausführung in der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C 
zulässig. Abschlüsse in Decken zu nicht ausgebauten Dachräumen müssen – ausgenommen bei 
Gebäuden der Gebäudeklasse 1 - der Feuerwiderstandsklasse EI2 30 entsprechen. 

3.3 Deckenübergreifender Außenwandstreifen  

Für Gebäude der Gebäudeklasse 5 mit mehr als sechs oberirdischen Geschoßen muss ein de-
ckenübergreifender Außenwandstreifen von mindestens 1,2 m Höhe in der Feuerwiderstandsklasse 
EI 30-ef bzw. EW 30-ef aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 vor-
handen sein. Diese Anforderung gilt nicht, sofern  
(a) ein mindestens 0,8 m horizontal auskragender Bauteil in der Feuerwiderstandsklasse REI 90 

bzw. EI 90 aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2, oder  
(b) eine geeignete technische Brandschutzeinrichtung (z.B. erweiterte automatische Löschhilfean-

lage, Sprinkleranlage)  
vorhanden ist.  

3.4 Schächte, Kanäle, Leitungen und sonstige Einbauten  

Sofern Schächte, Kanäle, Leitungen und sonstige Einbauten in Wänden bzw. Decken liegen oder 
diese durchdringen, ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. Abschottung, Ummantelung) sicherzu-
stellen, dass die Feuerwiderstandsklasse dieser Bauteile nicht beeinträchtigt bzw. eine Übertragung 
von Feuer und Rauch über die Zeit der entsprechenden Feuerwiderstandsklasse wirksam einge-
schränkt wird.  

3.5 Hinterlüftete bzw. belüftete Fassaden, Doppel- und Vorhangfassaden  

3.5.1 Bei Gebäuden mit hinterlüfteten bzw. belüfteten Fassaden sind bei Gebäuden ab der Gebäudeklas-
se 4 Maßnahmen zu treffen, um eine Brandausbreitung über die Zwischenräume wirksam einzu-
schränken. Dies gilt jedenfalls als erfüllt, wenn die Zwischenräume brandschutztechnisch geschoß-
weise abgeschottet werden. 

3.5.2 Bei Gebäuden mit Doppelfassaden sind bei mehr als zwei oberirdischen Geschoßen – ausgenom-
men bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 – Maßnahmen zu treffen, um eine Brandausbrei-
tung über die Zwischenräume wirksam einzuschränken.  

3.5.3 Bei Gebäuden mit Vorhangfassaden sind Maßnahmen zu treffen, um eine Brandausbreitung über 
Anschlussfugen und Hohlräume innerhalb der Vorhangfassade im Bereich von Trenndecken bzw. 
brandabschnittsbildenden Decken wirksam einzuschränken.  
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3.6 Aufzüge  

3.6.1 Aufzüge, die Brandabschnitte miteinander verbinden, sind in eigenen Schächten zu führen, die von 
brandabschnittsbildenden Wänden und Decken begrenzt werden müssen. In Abhängigkeit der Nut-
zung der durch die Ladestellen der Aufzüge erschlossenen Räume ist durch geeignete brand-
schutztechnische Maßnahmen sicherzustellen, dass eine Übertragung von Feuer und Rauch wirk-
sam eingeschränkt wird. 

3.6.2 Baustoffe der Schachtumwehrungen von Aufzügen müssen der Euroklasse des Brandverhaltens 
mindestens A2 entsprechen. 

3.7 Feuerstätten und Verbindungsstücke  

3.7.1 Feuerstätten dürfen in solchen Räumen nicht aufgestellt werden, in denen nach Lage, Größe, Be-
schaffenheit oder Verwendungszweck Gefahren für Personen entstehen können (z.B. im Verlauf 
von Fluchtwegen außerhalb von Wohnungen bzw. Betriebseinheiten, in nicht ausgebauten Dach-
räumen). 

3.7.2 Feuerstätten und Verbindungsstücke müssen von brennbaren Bauteilen, Bekleidungen und festen 
Einbauten einen solchen Abstand aufweisen oder so abgeschirmt sein, dass diese unter allen beim 
Betrieb auftretenden Temperaturen nicht entzündet werden können.  

3.7.3 Verbindungsstücke dürfen nicht durch Decken, in Wänden oder in unzugänglichen bzw. unbelüfte-
ten Hohlräumen geführt werden. 

3.8 Abgasanlagen  

3.8.1 Abgasanlagen müssen rußbrandbeständig sein, sofern nicht aufgrund der anzuschließenden Feu-
erstätten (z.B. Ölfeuerstätten mit Gebläsebrennern bzw. Brennwerttechnik, Gasfeuerstätten) ein 
Rußbrand ausgeschlossen werden kann. 

3.8.2 Sofern Abgasanlagen in Wänden bzw. Decken liegen oder diese durchdringen, ist durch geeignete 
Maßnahmen sicherzustellen, dass die Feuerwiderstandsklasse dieser Bauteile nicht beeinträchtigt 
bzw. eine Übertragung von Feuer und Rauch über die Zeit der entsprechenden Feuerwiderstands-
klasse wirksam eingeschränkt wird. 

3.8.3 Abgasanlagen müssen von Bauteilen mit brennbaren Baustoffen einen solchen Abstand aufweisen, 
dass diese unter allen beim Betrieb auftretenden Temperaturen nicht entzündet werden können. 

3.9 Räume mit erhöhter Brandgefahr  

3.9.1 Heiz-, Brennstofflager- und Abfallsammelräume gelten jedenfalls als Räume mit erhöhter Brandge-
fahr. 

3.9.2 Wände und Decken von Räumen mit erhöhter Brandgefahr müssen die Feuerwiderstandsklasse 
REI 90 bzw. EI 90 aufweisen und raumseitig aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens 
mindestens A2 bestehen. Aufgrund baulicher oder örtlicher Gegebenheiten kann bei Außenbautei-
len von den gestellten Anforderungen abgewichen werden. 

3.9.3 Türen und Tore oder sonstige Verschlüsse müssen die Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C aufwei-
sen, sonstige Öffnungen mit Verglasungen oder sonstigen transparenten Bauteilen müssen der 
Feuerwiderstandsklasse EI 30 entsprechen. In Außenwänden ist eine Abminderung zulässig, sofern 
die Gefahr einer Brandübertragung auf andere Gebäudeteile nicht besteht oder dies zur Sicherung 
eines Fluchtweges nicht erforderlich ist. 

3.9.4 Bodenbeläge in Heiz- und Abfallsammelräumen müssen der Euroklasse des Brandverhaltens min-
destens A2fl entsprechen.  

3.9.5 Feuerstätten zur Erzeugung von Nutzwärme für die Raumheizung bzw. Warmwasserbereitung mit 
einer Nennwärmeleistung von mehr als 50 kW sowie Feuerstätten für feste Brennstoffe mit automa-
tischer Beschickung müssen in einem Heizraum aufgestellt sein.   
Ein Heizraum ist nicht erforderlich für Warmlufterzeuger und Heizstrahler, sofern diese lediglich der 
Beheizung des Aufstellungsraumes dienen, sowie für jene Feuerstätten für feste Brennstoffe mit au-
tomatischer Beschickung, die einen Vorratsbehälter mit einem Fassungsvermögen von nicht mehr 
als 1,5 m³ aufweisen.  
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3.9.6 Sofern die Lagerung von festen Brennstoffen innerhalb von Gebäudeteilen mit Aufenthaltsräumen 
in einem Raum mit einer Fläche von mehr als 15 m2 oder einer Raumhöhe von mehr als 3,0 m er-
folgt, ist dieser als Brennstofflagerraum auszubilden. Dies gilt auch für Räume, in denen mehr als 
1,5 m³ feste Brennstoffe zur automatischen Beschickung der zugehörigen Feuerstätte gelagert wer-
den. Eine gemeinsame Aufstellung von Behältern für feste Brennstoffe in Form von Pellets und der 
zugehörigen Feuerstätte mit automatischer Beschickung ist zulässig, sofern nicht mehr als 15 m³ 
gelagert werden und die Lagerbehälter durch geeignete Maßnahmen gegen gefahrbringende Er-
wärmung geschützt sind.  

3.9.7 Die Lagerung von flüssigen Brennstoffen mit einem Flammpunkt von mehr als 55 ºC in Mengen von 
mehr als 500 Liter hat innerhalb von Gebäudeteilen mit Aufenthaltsräumen in einem Brennstoffla-
gerraum zu erfolgen, der höchstens im zweiten oberirdischen Geschoß liegen darf. Dabei ist eine 
gemeinsame Aufstellung von Lagerbehältern für flüssige Brennstoffe und zugehöriger Feuerstätte 
zulässig, sofern nicht mehr als 5.000 Liter gelagert werden und die Lagerbehälter durch geeignete 
Maßnahmen (z.B. Abstand, Abschirmung, Ummantelung) gegen gefahrbringende Erwärmung ge-
schützt sind.  

3.10 Erste und erweiterte Löschhilfe  

Sofern es der Verwendungszweck erfordert, jedenfalls aber in Gebäuden mit Wohnungen bzw. Be-
triebseinheiten sind ausreichende und geeignete Mittel der ersten Löschhilfe (z.B. tragbare Feuer-
löscher) bereitzuhalten. In Gebäuden der Gebäudeklasse 5 mit mehr als sechs oberirdischen Ge-
schoßen müssen in jedem Geschoß Wandhydranten mit formbeständigem D-Schlauch und zusätz-
licher geeigneter Anschlussmöglichkeit für die Feuerwehr zur Brandbekämpfung vorhanden sein.  

3.11 Rauchwarnmelder  

In Wohnungen muss in Aufenthaltsräumen - ausgenommen in Küchen - sowie in Gängen, über die 
Fluchtwege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens ein Rauchwarnmelder angeordnet 
werden. Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt 
und gemeldet wird.  

3.12 Rauchableitung aus unterirdischen Geschoßen  

Es müssen geeignete Vorkehrungen getroffen werden, die eine Rauchableitung ins Freie ermögli-
chen. Dies gilt für Brandabschnitte mit einer Fläche von mehr als 200 m² als erfüllt, wenn der 
Brandabschnitt Öffnungen ins Freie mit einer geometrischen Fläche von mindestens 0,5 % der Ge-
samtfläche des Brandabschnittes aufweisen. Die erforderlichen Abschlüsse der Wand- oder De-
ckenöffnungen müssen auch mit Mitteln der Feuerwehr geöffnet werden können. 
 

4 Ausbreitung von Feuer auf andere Bauwerke  

4.1 Zur Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenze gerichtete Außenwände sind als brandabschnittsbildende 
Wände gemäß Tabelle 1 auszubilden, sofern ihr Abstand nicht mehr als 2 m beträgt. In diesen Ab-
standsbereich dürfen keine Bauteile (z.B. Dachvorsprünge, Vordächer, Erker, Balkone) hineinra-
gen. Öffnungen müssen Abschlüsse erhalten, die dieselbe Feuerwiderstandsdauer wie die brand-
abschnittsbildende Wand aufzuweisen haben, und die - sofern nicht durch andere Maßnahmen ein 
Schließen im Brandfall bewirkt wird – selbstschließend auszuführen sind. 

4.2 Die Anforderungen gemäß Punkt 4.1 gelten nicht, sofern das angrenzende Grundstück bzw. der 
Bauplatz eine Verkehrsfläche im Sinne der raumordnungsrechtlichen Bestimmungen, eine öffentli-
che Parkanlage oder ein Gewässer ist. 

4.3 Abweichend zu Punkt 4.1 kann bei Außenwänden, deren Abstand von der Grundstücks- bzw. Bau-
platzgrenze mehr als 1 m beträgt, auf eine brandabschnittsbildende Wand verzichtet werden, sofern 
zusätzliche brandschutztechnische Maßnahmen getroffen werden, die auf die baulichen Gegeben-
heiten der Außenwände abzustimmen sind. Diese haben zu bewirken, dass der Brandübertragung 
in gleichem Maß vorgebeugt wird wie bei Anordnung einer brandabschnittsbildenden Wand auf der 
Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenze. 

4.4 Für Dachöffnungen, Dachaufbauten und Glasdächer gelten die Bestimmungen gemäß Punkt 3.1.7 
und 3.1.8 bezogen auf die brandabschnittsbildenden Wände an der Grundstücks- bzw. Bauplatz-
grenze.  
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4.5 Für Dacheindeckungen bei geneigten Dächern von traufseitig aneinander gebauten Gebäuden gel-
ten die Bestimmungen gemäß Punkt 3.1.10 bezogen auf die brandabschnittsbildenden Wände an 
der Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenze.  

4.6 Sofern der Abstand zwischen Gebäuden auf demselben Grundstück bzw. Bauplatz nicht mindes-
tens 4 m beträgt, sind erforderlichenfalls zusätzliche brandschutztechnische Maßnahmen zu treffen, 
die auf die baulichen Gegebenheiten der Außenwände abzustimmen sind. 

 

5 Flucht- und Rettungswege  

5.1 Fluchtwege 

5.1.1 Von jeder Stelle eines Raumes – ausgenommen nicht ausgebaute Dachräume – muss in höchstens 
40 m Gehweglänge erreichbar sein:  
(a) ein direkter Ausgang zu einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien, oder  
(b) ein Treppenhaus oder eine Außentreppe mit jeweils einem Ausgang zu einem sicheren Ort des 

angrenzenden Geländes im Freien gemäß Tabelle 2, oder  
(c) zwei Treppenhäuser oder zwei Außentreppen oder ein Treppenhaus und eine Außentreppe mit 

jeweils einem Ausgang zu einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien gemäß 
Tabelle 3.  

5.1.2 Im Falle von Punkt 5.1.1 (c) müssen für Wohnungen bzw. Betriebseinheiten in jedem Geschoß mit 
Aufenthaltsräumen mindestens zwei voneinander unabhängige Fluchtwege in entgegengesetzter 
Richtung zu den Treppenhäusern bzw. Außentreppen vorhanden sein.  

5.1.3 Die Fluchtwege gemäß Punkt 5.1.2 dürfen innerhalb der Wohnung und auf eine Länge von höchs-
tens 15 m außerhalb der Wohnung (z.B. Stichgang) gemeinsam verlaufen. Einer der beiden 
Fluchtwege darf durch einen anderen Brandabschnitt führen, sofern dieser innerhalb von höchstens 
40 m Gehweglänge erreichbar ist, und dieser einen Ausgang zu einem sicheren Ort des angren-
zenden Geländes im Freien hat. 

5.1.4 Werden Treppenhäuser atrien- oder hallenähnlich ausgeführt, sind gegebenenfalls von den Anfor-
derungen der Tabelle 2 bzw. Tabelle 3 abweichende bzw. ergänzende Brandschutzmaßnahmen zu 
treffen. 

5.2 Rettungswege 

5.2.1 Im Falle von Punkt 5.1.1 (c) kann der Fluchtweg über ein Treppenhaus bzw. eine Außentreppe 
durch ein fest verlegtes Rettungswegesystem an der Gebäudeaußenwand oder durch einen Ret-
tungsweg mit Geräten der Feuerwehr ersetzt werden.  

5.2.2 Rettungswege mit Geräten der Feuerwehr sind nur zulässig, wenn folgende Anforderungen erfüllt 
werden: 
(a) Erreichbarkeit jeder Wohnung bzw. Betriebseinheit in jedem Geschoß über die Fassade, 
(b) Vorhandensein geeigneter Gebäudeöffnungen, 
(c) Anfahrtsweg der Feuerwehr bis zum Gebäude von höchstens 10 km, 
(d) Errichtung geeigneter Zugänge, Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für die erforderli-

chen Rettungsgeräte der Feuerwehr.  

5.3 Gänge, Treppen und Türen im Verlauf von Fluchtwegen außerhalb von Wohnungen bzw. Be-
triebseinheiten 

5.3.1 Für Wände und Decken von Gängen gelten die jeweiligen Anforderungen gemäß Tabelle 1. 

5.3.2 Läufe und Podeste von Treppen außerhalb von Treppenhäusern müssen  
(a) in Gebäuden der Gebäudeklasse 2 in der Feuerwiderstandsklasse R 30 oder aus Baustoffen 

der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2, 
(b) in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 und 4 jeweils in der Feuerwiderstandsklasse R 60, und 
(c) in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 in der Feuerwiderstandsklasse R 90 und aus Baustoffen der 

Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2  
ausgeführt werden. 
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5.3.3 Türen zu Wohnungen bzw. Betriebseinheiten müssen – ausgenommen in Gebäuden der Gebäude-
klasse 1 und 2 – in der Feuerwiderstandsklasse EI2 30 und zu unterirdischen Geschoßen in der 
Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C ausgeführt werden. 

5.3.4 Gänge – ausgenommen offene Laubengänge – sind mindestens alle 40 m durch Türen der Feuer-
widerstandsklasse E 30-C zu unterteilen. 

5.3.5 Wände und Decken von Laubengängen müssen den Anforderungen an tragende Bauteile und De-
cken gemäß Tabelle 1 entsprechen. Abweichend davon genügt bei Gebäuden bis einschließlich der 
Gebäudeklasse 4 bei offenen Laubengängen eine Ausführung in der Euroklasse des Brandverhal-
tens mindestens A2, sofern Fluchtwege zu zwei verschiedenen Treppenhäusern bzw. Außentrep-
pen bestehen und die Standfestigkeit des Laubenganges unter Brandeinwirkung sichergestellt ist. 

5.3.6 Die auf offene Laubengänge mündende Fenster müssen der Feuerwiderstandsklasse EI 30 ent-
sprechen und entweder in Form einer Fixverglasung ausgeführt oder zusätzlich so eingerichtet 
werden, dass sie im Brandfall selbsttätig schließen. Alternativ können vor die Fenster Abschlüsse 
der Feuerwiderstandsklasse EI 30 vorgesetzt werden, die im Brandfall selbsttätig schließen. Die auf 
offene Laubengänge mündende Türen sind in der Feuerwiderstandsklasse EI2 30 auszuführen. Die 
Anforderungen gelten nicht, sofern 
(a) kein Punkt eines vom offenen Laubengang erschlossenen Raumes mehr als 40 m von einem 

sicheren Ort im Freien des angrenzenden Geländes entfernt ist, oder 
(b) Fluchtwege zu zwei verschiedenen Treppenhäusern bzw. Außentreppen bestehen, oder 
(c) die Verglasungen in der Außenwand erst oberhalb einer Parapethöhe von 1,5 m angeordnet 

sind sowie die Brüstung des Laubenganges geschlossen und in der Feuerwiderstandsklasse 
E 30 ausgeführt ist. 

5.4 Fluchtweg-Orientierungsbeleuchtung  

Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5 ist eine Fluchtweg-Orientierungsbeleuchtung in Trep-
penhäusern, Außentreppen und in Gängen außerhalb von Wohnungen bzw. Betriebseinheiten im 
Verlauf von Fluchtwegen zu installieren, die sich bei Ausfall der Hauptbeleuchtungsanlage selbst 
einschaltet und den Betrieb für die Dauer von mindestens einer Stunde sicherstellt.  

6 Brandbekämpfung  

6.1 Zugänglichkeit für die Feuerwehr  

Bei Gebäuden, bei denen die Zugänglichkeit für die Feuerwehr zur Brandbekämpfung nicht ausrei-
chend gegeben ist, können zusätzliche brandschutztechnische Maßnahmen erforderlich werden. 
Eine ausreichende Zugänglichkeit ist jedenfalls dann gegeben, wenn der Gebäudezugang in einer 
Entfernung von höchstens 80 m Gehweglänge von der Aufstellfläche für die Feuerwehrfahrzeuge 
liegt und die hiefür erforderlichen Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für Feuerwehrfahr-
zeuge ausreichend befestigt und tragfähig sind. 

6.2 Löschwasserversorgung  

Bei Gebäuden, bei denen keine ausreichende Löschwasserversorgung sichergestellt ist, können im 
Einzelfall zusätzliche brandschutztechnische Maßnahmen erforderlich werden. Eine ausreichende 
Löschwasserversorgung ist jedenfalls dann gegeben, wenn eine Mindestlöschwasserrate von 
1 l/ (m2.min) bezogen auf die größte Brandabschnittsfläche verfügbar ist.  

7 Besondere Bestimmungen 

Dieser Punkt enthält ergänzende bzw. abweichende Bestimmungen zu den Anforderungen gemäß 
den Punkten 2 bis 6. 

7.1 Land- und forstwirtschaftliche Wohn- und Wirtschaftsgebäude  

7.1.1 Für nebeneinander liegende Gebäude oder Gebäudeteile, die voneinander brandabschnittsmäßig 
getrennt sind, ist die Einstufung in eine Gebäudeklasse jeweils gesondert vorzunehmen.  

7.1.2 Der Wirtschaftstrakt ist vom Wohnbereich durch durchgehende Wände bzw. Decken der Feuerwi-
derstandsklasse REI 90 bzw. EI 90 zu trennen. Die Bauteile müssen aus Baustoffen der Euroklasse 
des Brandverhaltens mindestens A2 bestehen.  
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7.1.3 Tierställe sind gegen darüber liegende Gebäudeteile durch Decken der Feuerwiderstandsklasse 
R 30 zu trennen. 

7.1.4 Werkstätten sowie Einstellräume für kraftstoffbetriebene Fahrzeuge bzw. Maschinen sind gegen 
angrenzende Gebäudeteile des Wirtschaftstraktes durch Wände bzw. Decken der Feuerwider-
standsklasse REI 90 bzw. EI 90 zu trennen. Die Bauteile müssen aus Baustoffen der Euroklasse 
des Brandverhaltens mindestens A2 bestehen. 

7.1.5 Hinsichtlich der erforderlichen Feuerwiderstandsdauer von tragenden Bauteilen in oberirdischen 
Geschoßen von Wirtschaftsgebäuden kann von den Anforderungen gemäß Tabelle 1 sowie hin-
sichtlich der zulässigen Größe eines Brandabschnittes gemäß Punkt 3.1.1 jeweils je nach Lage und 
Nutzung abgewichen werden.  

7.1.6 Wirtschaftsgebäude müssen von der Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenze soweit entfernt sein, dass 
unter Berücksichtigung des Feuerwehreinsatzes eine Brandübertragung auf Nachbargebäude weit-
gehend verhindert wird. Abweichend von den Punkten 4.1 und 4.3 muss bei Außenwänden von 
Wirtschaftsgebäuden der Abstand zur Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenze gleich 6/10 der Höhe der 
zugekehrten Außenwand, mindestens jedoch 3 m betragen, sofern die Außenwand keinen definier-
ten Feuerwiderstand aufweist. 

7.2 Schul- und Kindergartengebäude sowie andere Gebäude mit vergleichbarer Nutzung  

7.2.1 Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 - ausgenommen solche mit nur einem oberirdischen Ge-
schoß - sind als Gebäude der Gebäudeklasse 3 einzustufen.  

7.2.2 Wände, die Treppenhäuser, Zentralgarderoben, Physik-, Chemie-, Werkräume samt zugehöriger 
Lehrmittelräume, Lehrküchen und dgl. begrenzen, sind als Trennwände auszuführen. Decken zwi-
schen oberirdischen Geschoßen sind als Trenndecken auszuführen. 

7.2.3 Abweichend zu Punkt 5 dürfen bei Geschoßen mit Unterrichtsräumen die Punkte 5.1.1 (b) und 5.2 
nicht angewendet werden.  

7.2.4 Physik- und Chemieräume müssen jeweils über zwei getrennte Ausgänge verfügen. Türen zu Zent-
ralgarderoben, Physik-, Chemie-, Werkräumen samt zugehöriger Lehrmittelräume, Lehrküchen u. 
dgl. müssen der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C entsprechen. Sofern eine Beeinträchtigung durch 
Strahlungswärme nicht zu erwarten ist, genügt die Feuerwiderstandsklasse E 30-C. 

7.2.5 Bei oberirdischen Geschoßen darf ein Brandabschnitt eine Fläche von 1.600 m² nicht überschrei-
ten.  

7.2.6 Feuerstätten für Zentralfeuerungsanlagen müssen jedenfalls in einem Heizraum aufgestellt werden, 
der den Anforderungen der Punkte 3.9.2 bis 3.9.4 zu entsprechen hat. 

7.2.7 Sofern die Brutto-Grundfläche insgesamt nicht mehr als 3.200 m² beträgt, muss in Treppenhäusern, 
Außentreppen und Gängen im Verlauf von Fluchtwegen eine Fluchtweg-Orientierungsbeleuchtung 
vorhanden sein, die sich bei Ausfall der Hauptbeleuchtungsanlage selbst einschaltet und den Be-
trieb für die Dauer von mindestens einer Stunde sicherstellt. Bei einer Brutto-Grundfläche von ins-
gesamt mehr als 3.200 m² ist eine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich. 

7.2.8 Es müssen geeignete Alarmierungseinrichtungen vorhanden sein, durch die im Gefahrenfall eine 
Warnung der im Gebäude anwesenden Personen ermöglicht wird. 

7.2.9 In Kindergartengebäuden sowie in anderen Gebäuden mit vergleichbarer Nutzung müssen Rauch-
warnmelder gemäß Punkt 3.11 angeordnet werden. 

7.3 Beherbergungsstätten, Studentenheime und andere Gebäude mit vergleichbarer Nutzung  

7.3.1 Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 - ausgenommen solche mit nur einem oberirdischen Ge-
schoß - sind als Gebäude der Gebäudeklasse 3 einzustufen. 

7.3.2 Wände von Bettenbereichen zu Räumen anderer Nutzung (z.B. Küchen einschließlich zugehöriger 
Lagerräume, Speiseräume, Saunabereiche) sowie zu Treppenhäusern sind als Trennwände auszu-
führen. Decken zwischen oberirdischen Geschoßen sind als Trenndecken auszuführen. Bei Beher-
bergungsstätten mit nicht mehr als sechs oberirdischen Geschoßen gilt die Anforderung gemäß 
Tabelle 1 hinsichtlich des Brandverhaltens für Balkonplatten nicht. 

7.3.3 Ein einziger Fluchtweg über ein Treppenhaus bzw. eine Außentreppe gemäß Punkt 5.1.1 (b) ist nur 
zulässig in Beherbergungsstätten mit nicht mehr als 100 Gästebetten, sofern die Wände zwischen 
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Gästezimmern und Gängen der Feuerwiderstandsklasse REI 30 bzw. EI 30 und die Türen zwischen 
Gästezimmern bzw. sonstigen Räumen und Gängen der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C entspre-
chen.  

7.3.4 Abweichend von Punkt 5.2.1 kann der zweite Fluchtweg durch einen Rettungsweg mit Geräten der 
Feuerwehr nur ersetzt werden, sofern in der Beherbergungsstätte insgesamt nicht mehr als 
100 Gästebetten und in jedem nicht zu ebener Erde gelegenen Geschoß nicht mehr als 
30 Gästebetten vorhanden sind und in der gesamten Beherbergungsstätte eine automatische 
Brandmeldeanlage mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Empfangszentrale einer ständig 
besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle vorhanden ist.  

7.3.5 Bodenbeläge in Aufenthaltsräumen (z.B. Restaurant, Bar) müssen der Euroklasse des Brandverhal-
tens mindestens Cfl-s2 entsprechen, wobei Holz und Holzwerkstoffe der Euroklasse des Brandver-
haltens Dfl zulässig sind. Wand- und Deckenbeläge müssen der Euroklasse des Brandverhaltens 
mindestens C-s2, d0 entsprechen, wobei Holz und Holzwerkstoffe der Euroklasse des Brandverhal-
tens D zulässig sind.  

7.3.6 Feuerstätten für Zentralfeuerungsanlagen müssen jedenfalls in einem Heizraum aufgestellt werden, 
der den Anforderungen der Punkte 3.9.2 bis 3.9.4 zu entsprechen hat. 

7.3.7 In Beherbergungsstätten mit nicht mehr als 60 Gästebetten muss in Treppenhäusern, Außentrep-
pen und Gängen im Verlauf von Fluchtwegen eine Fluchtweg-Orientierungsbeleuchtung vorhanden 
sein, die sich bei Ausfall der Hauptbeleuchtungsanlage selbst einschaltet und den Betrieb für die 
Dauer von mindestens einer Stunde sicherstellt. In Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gäste-
betten ist eine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich. 

7.3.8 Hinsichtlich Maßnahmen zur Brandfrüherkennung und Alarmierung haben Beherbergungsstätten in 
Abhängigkeit von der Anzahl der Gästebetten folgende Anforderungen zu erfüllen: 
(a) für nicht mehr als 30 Gästebetten sind in den Gästezimmern sowie in Gängen, über die Flucht-

wege führen, Rauchwarnmelder zu installieren, die an die Stromversorgung anzuschließen 
sind. Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut und betrieben werden, dass Brandrauch 
frühzeitig erkannt und gemeldet wird; eine interne Alarmierung ist sicherzustellen, 

(b) für 31 bis 100 Gästebetten ist für die gesamte Beherbergungsstätte eine automatische Brand-
meldeanlage mit interner Alarmierung zu installieren, 

(c) für mehr als 100 Gästebetten ist für die gesamte Beherbergungsstätte eine automatische 
Brandmeldeanlage mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Empfangszentrale einer stän-
dig besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle zu installieren. 

Sofern der Bereich mit Personalbetten nicht vom Bereich mit Gästebetten durch Trennwände und 
Trenndecken getrennt ist, sind die Personalbetten den Gästebetten zuzurechnen. 

7.3.9 Für Studentenheime und andere Gebäude mit vergleichbarer Nutzung gelten die Bestimmungen 
gemäß Punkt 7.3.1 bis 7.3.8 sinngemäß. 

7.3.10 Für Schutzhütten in Extremlage, die nur über eine schlichte Ausstattung verfügen sowie nur zu Fuß 
in einer Gehzeit von mehr als einer Stunde zu erreichen und im Regelbetrieb nicht durch mechani-
sche Aufstiegshilfen erschlossen sind, gelangt Punkt 7.3.1 nicht zur Anwendung. Abweichend zu 
Punkt 7.3.8 (c) ist eine automatische Alarmweiterleitung zu einer Empfangszentrale einer ständig 
besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle nicht erforderlich. 

7.4 Verkaufsstätten  

7.4.1 Abweichend von Tabelle 1 dürfen tragende Bauteile von freistehenden Verkaufsstätten mit nur ei-
nem oberirdischen Geschoß der Feuerwiderstandsklasse R 30 entsprechen oder aus Baustoffen 
der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 hergestellt sein. 

7.4.2 Verkaufsstätten mit einer Verkaufsfläche von mehr als 600 m² und nicht mehr als 3.000 m² und mit 
nicht mehr als drei in offener Verbindung stehenden Geschoßen müssen folgende Anforderungen 
erfüllen: 
(a) Räume, die nicht zur Verkaufsstätte gehören, sind durch brandabschnittsbildende Wände und 

Decken zu trennen. 
(b) Hinsichtlich der Anforderungen an Brandabschnitte von Verkaufsflächen gilt Tabelle 4. 
(c) Abweichend zu Punkt 5 dürfen bei Geschoßen mit Verkaufsflächen die Punkte 5.1.1 (b) und 5.2 

nicht angewendet werden. 
(d) In Verkaufsstätten mit einer Verkaufsfläche von insgesamt nicht mehr als 2.000 m² ist im Ver-

lauf der Fluchtwege eine Fluchtweg-Orientierungsbeleuchtung zu installieren, die sich bei Aus-



Österreichisches Institut für Bautechnik OIB-300.2-007/07 OIB-Richtlinie 2 

Richtlinie 2 Ausgabe April 2007  Seite 11 von 15 

fall der Hauptbeleuchtungsanlage selbst einschaltet und den Betrieb für die Dauer von mindes-
tens einer Stunde sicherstellt. In Verkaufsstätten mit einer Verkaufsfläche von insgesamt mehr 
als 2.000 m² ist eine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich. 

7.4.3 Für Verkaufsstätten mit einer Verkaufsfläche von mehr als 1.800 m² ist der Löschwasserbedarf im 
Einvernehmen mit der Feuerwehr unter Berücksichtigung der Brandlasten sowie der technischen 
Brandschutzeinrichtungen festzulegen und bereitzustellen.  

7.4.4 Für Verkaufsstätten mit einer Verkaufsfläche von mehr als 3.000 m² oder für Verkaufsstätten mit 
mehr als drei in offener Verbindung stehenden Geschoßen ist ein Brandschutzkonzept erforderlich.  

8 Betriebsbauten  

Es gelten die Bestimmungen der OIB-Richtlinie 2.1 „Brandschutz bei Betriebsbauten“. 

9 Garagen, überdachte Stellplätze und Parkdecks 

Es gelten die Bestimmungen der OIB-Richtlinie 2.2 „Brandschutz bei Garagen, überdachten Stell-
plätzen und Parkdecks“. 

10 Gebäude mit einem Fluchtniveau von mehr als 22 m 

Es gelten die für den Brandschutz relevanten bau- und anlagentechnischen Bestimmungen der ON-
Regel ONR 22000.  
Abweichend zu Punkt 4.1.2 der ONR 22000 wird für nichttragende Außenwände und Vorhangfas-
saden Folgendes festgelegt:  
In jedem Geschoß muss ein deckenübergreifender Außenwandstreifen von mindestens 1,2 m Höhe 
in der Feuerwiderstandsklasse EI 90 aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindes-
tens A2 vorhanden sein. Diese Anforderung gilt nicht, sofern eine geeignete Löschanlage zur Ver-
hinderung der vertikalen Brandausbreitung oder eine automatische Sprinkleranlage vorhanden ist.  

11 Sondergebäude 

Für folgende Sondergebäude ist ein Brandschutzkonzept erforderlich: 
(a) Versammlungsstätten für mehr als 1.000 Personen, 
(b) Krankenhäuser, 
(c) Alters- und Pflegeheime, 
(d) Justizvollzugsanstalten, 
(e) Sonstige Sondergebäude und Bauwerke, auf die die Anforderungen dieser Richtlinie aufgrund 

des Verwendungszwecks oder der Bauweise nicht anwendbar sind. 
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Tabelle 1: Allgemeine Bauteilanforderungen 
Bauteile mit der Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten müssen aus Baustoffen der Euroklasse des 
Brandverhaltens mindestens A2 bestehen, sofern in Tabelle 1 keine Ausnahmen vorgesehen sind. 
  
 

Gebäudeklassen (GK) GK 1 GK 2 
(1)

 GK 3 
(1)

 GK 4 
(1)

 GK 5 

1 tragende Bauteile (ausgenommen Decken und brandabschnittsbildende Wände) 

1.1 im obersten Geschoß ohne R 30  R 30  R 30 R 60 (2) 
1.2 in sonstigen oberirdischen  

Geschoßen  
R 30 (3) R 30 R 60 R 60 R 90  

1.3 in unterirdischen Geschoßen R 60 R 60 R 90  R 90  R 90  
2 Trennwände

 (4)      
2.1 im obersten Geschoß nicht 

zutreffend 
EI 30 EI 30 EI 60  EI 60 (2) 

2.2 in oberirdischen Geschoßen nicht 
zutreffend 

EI 30 EI 60 EI 60 EI 90  

2.3 in unterirdischen Geschoßen nicht 
zutreffend 

EI 60 EI 90  EI 90  EI 90  

2.4 zwischen Wohnungen bzw.  
Betriebseinheiten in Reihenhäusern  

nicht 
zutreffend 

EI 60  nicht 
zutreffend 

EI 60  nicht 
zutreffend 

3 brandabschnittsbildende Wände und Decken 
3.1 brandabschnittsbildende Wände  

an der Grundstücks- bzw.  
Bauplatzgrenze 

REI 60  

EI 60  

 

REI 90 (5, 6) 

EI 90 (5, 6) 
REI 90 

EI 90 
REI 90  
EI 90  

REI 90  
EI 90  

3.2 sonstige brandabschnittsbildende 
Wände oder Decken 

nicht  
zutreffend 

REI 90 (6) 
EI 90 (6) 

REI 90 (6) 

EI 90 (6) 
REI 90 (6) 

EI 90 (6) 
REI 90  

EI 90  
4 Decken und Dachschrägen mit einer Neigung von nicht mehr als 60 Grad gegenüber der Horizontalen 
4.1 Decken über dem obersten  

Geschoß  
ohne R 30  R 30 R 30 R 60 (2) 

4.2 Trenndecken über dem obersten 
Geschoß 

ohne REI 30 REI 30 REI 60  REI 60 (2) 

4.3 Trenndecken über sonstigen  
oberirdischen Geschoßen  

ohne REI 30  REI 60 REI 60 REI 90 

4.4 Decken innerhalb von Wohnungen 
bzw. Betriebseinheiten in  
oberirdischen Geschoßen  

R 30 (3) R 30  R 30 R 30 R 90 (2) 

4.5 Decken über unterirdischen  
Geschoßen 

R 60 REI 60 (7) 
 

REI 90  REI 90  REI 90  

5 Balkonplatten ohne ohne ohne R 30 oder  
mindestens A2  

R 30 und  
mindestens A2 

(1) Sofern das Fluchtniveau nicht mehr als 11 m beträgt und jeder Aufenthaltsraum zumindest an einer Stelle nicht mehr 
als 7 m über dem angrenzenden Gelände liegt, 

 (a)  haben Gebäude der GK 1, die lediglich aufgrund der Hanglage in GK 4 fallen, nur die Bauteilanforderungen für 
GK 2 zu erfüllen, 

 (b)  haben Gebäude der GK 2 oder GK 3, die lediglich aufgrund der Hanglage in GK 4 fallen, nur die Bauteilanforde-
rungen für GK 2 oder GK 3 zu erfüllen; 

(2) Bei Gebäuden mit nicht mehr als sechs oberirdischen Geschoßen genügt für die beiden obersten Geschoße die Feu-
erwiderstandsdauer von 60 Minuten; 

(3) Nicht erforderlich bei Gebäuden, die nur Wohnzwecken oder der Büronutzung bzw. büroähnlichen Nutzung dienen; 
(4) Für tragende Trennwände gelten zusätzlich die Anforderungen an tragende Bauteile gemäß Punkt 1 der Tabelle 1; 
(5) Bei Reihenhäusern genügt für die Wände zwischen den Wohnungen bzw. Betriebseinheiten auch an der Grund-

stücks- bzw. Bauplatzgrenze eine Ausführung in der Feuerwiderstandsklasse von REI 60 bzw. EI 60; 
(6) Die Bauteile müssen nicht aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 bestehen; 
(7) Für Reihenhäuser sowie Gebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen oder zwei Betriebseinheiten mit Büronutzung 

bzw. büroähnlicher Nutzung genügt die Anforderung R 60. 
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Tabelle 2: Anforderungen an Treppenhäuser bzw. Außentreppen im Verlauf 
des einzigen Fluchtweges gemäß Punkt 5.1.1 (b) 

Bauteile mit der Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten müssen aus Baustoffen der Euroklasse des 
Brandverhaltens mindestens A2 bestehen. 
 

 Gegenstand GK 2 (1) GK 3 GK 4 GK 5 

1 Wände von Treppenhäusern 
1.1 in oberirdischen  

Geschoßen(2) 
REI 30 
EI 30 

REI 60  
EI 60 

REI 60 (3) 
EI 60 (3) 

REI 90 
EI 90 

1.1 in unterirdischen  
Geschoßen 

REI 30 
EI 30 

REI 90 
EI 90 

2 Decke über dem 
Treppenhaus 

(4) 
REI 30 REI 60  

EI 60 
REI 60 (3) 
EI 60 (3) 

REI 90 
 

3 Türen in Wänden von Treppenhäusern ohne Schleuse 

3.1 zu Wohnungen,  
Betriebseinheiten sowie 
sonstigen Räumen 

EI2 30 EI2 30-C EI2 30-C-Sm 

3.2 zu Gängen in oberirdi-
schen Geschoßen 

ohne E 30-C 

3.3 zu Gängen und  
Räumen in unterirdi-
schen Geschoßen  

EI2 30 EI2 30-C 

unzulässig oder  
EI2 30-C-Sm bei automatischer Brandmeldeanlage 

gemäß Punkt 6 oder  
EI2 30-C bei mechanischer Belüftungsanlage  

gemäß Punkt 7 
 

4 Türen in Wänden von Treppenhäusern mit wirksam be- und entlüfteter Schleuse 

4.1 von der Schleuse zu 
Gängen und Treppen-
häusern 

nicht erforderlich 
 

E 30-C 

4.2 von Wohnungen bzw. 
Betriebseinheiten sowie 
sonstigen Räumen  
in die Schleuse 

nicht erforderlich 
 

EI2 30-C 

5 Läufe und Podeste in Treppenhäusern 
5.1 in Treppenhäusern 

ohne Schleuse 
R 30 R 60 R 60 und  

mindestens A2 
R 90 

 
5.2 in Treppenhäusern 

mit Schleusen, in die 
ausschließlich Türen in 
E 30-C bzw. EI2 30-C 
bzw. EI2 30-C-Sm führen 

ohne R 30 oder 
mindestens 
A2 

R 30 und  
mindestens A2 

R 60 und mindestens A2 

6 automatische  
Brandmeldeanlage 
bei Treppenhäusern 
ohne Schleuse 

nicht erforderlich 
 

im Treppenhaus einschließlich den allgemein  
zugänglichen Bereichen, wie Gängen und Keller-
räumen mindestens im Schutzumfang „Einrich-
tungsschutz“ mit interner Alarmierung  

7 Mechanische  
Belüftungsanlage  
bei Treppenhäusern 
ohne Schleuse 

nicht erforderlich 
 

Eignung für Eigenrettung von Personen aus dem 
Brandraum, Verhinderung des Eindringens von 
Rauch ins Treppenhaus bei geschlossenen Türen 
zum Brandraum sowie Verdünnung und Abführen 
des bei kurzzeitigem Öffnen der Türe zum Brand-
raum ins Treppenhaus eindringenden Rauches 

8 Rauchabzugseinrichtung 
(5, 6) 

8.1 Lage an der obersten Stelle des Treppenhauses  
8.2 Größe geometrisch freier Querschnitt von mindestens 1 m²  
8.3 Auslöseeinrichtung in der Angriffsebene der Feuerwehr sowie 

beim obersten Podest des Treppenhauses 
mit Zugängen zu Aufenthaltsräumen;  
unabhängig vom öffentlichen Stromnetz 
und über ein rauchempfindliches Element 
an der Decke  

in der Angriffsebene der Feuerwehr sowie beim  
obersten Podest des Treppenhauses mit Zugängen 
zu Aufenthaltsräumen;  
unabhängig vom öffentlichen Stromnetz und Auslö-
sung über die automatische Brandmeldeanlage 
gemäß Punkt 6 sowie zusätzlich in der Angriffsebe-
ne der Feuerwehr eine manuelle Bedienungsmög-
lichkeit mit Stellungsanzeige 

9 Außentreppen  
mindestens A2 und im Brandfall keine Beeinträchtigung durch Flammeneinwirkung, gefahrbrin-
gende Strahlungswärme und/oder Verrauchung 

(1) Gilt nicht für Reihenhäuser sowie Gebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen; 
(2) Anforderungen an den Feuerwiderstand sind nicht erforderlich für Außenwände von Treppenhäusern, die aus Baustoffen 

der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 bestehen und die durch andere an diese Außenwände anschließen-
de Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden können; 

(3) Die Bauteile müssen treppenhausseitig aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 bestehen; 
(4) Von den Anforderungen kann abgewichen werden, wenn eine Brandübertragung von den angrenzenden Bauwerksteilen 

auf das Treppenhaus durch geeignete Maßnahmen verhindert wird; 
(5) Die Rauchabzugseinrichtung kann bei Vorhandensein einer mechanischen Belüftungsanlage gemäß Punkt 7 entfallen. 
(6) In Gebäuden der GK 2 kann eine Rauchabzugseinrichtung entfallen, wenn in jedem Geschoß unmittelbar ins Freie füh-

rende Fenster mit einem freien Querschnitt von jeweils mindestens 0,5 m² angeordnet sind, die von Stand aus ohne 
fremde Hilfsmittel geöffnet werden können; 
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Tabelle 3: Anforderungen an Treppenhäuser bzw. Außentreppen im Verlauf 
von Fluchtwegen gemäß Punkt 5.1.1 (c) 

Bauteile mit der Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten müssen aus Baustoffen der Euroklasse des 
Brandverhaltens mindestens A2 bestehen. 
 

 Gegenstand GK 2 (1) GK 3 GK 4 GK 5 

1. Wände von Treppenhäusern 
1.1. in oberirdischen  

Geschoßen(2) 
REI 30 
EI 30  

REI 60  
EI 60  

REI 90 
EI 90 

1.2 in unterirdischen  
Geschoßen 

REI 30 
EI 30  

REI 90 
EI 90 

2 Decke über dem 
Treppenhaus 

(3) 
REI 30  REI 60 REI 90 

 
3 Türen in Wänden von Treppenhäusern  

3.1 zu Wohnungen  ohne EI2 30 
3.2 zu Betriebseinheiten EI2 30  EI2 30 
3.3 zu Gängen in oberirdi-

schen Geschoßen 
ohne E 30-C 

3.4 zu Gängen und  
Räumen in unterirdi-
schen Geschoßen  

EI2 30 EI2 30-C 

4 Läufe und Podeste  
4.1 in Treppenhäusern R 30 R 60 R 90 

 
4.2 in Treppenhäusern,  

in die ausschließlich 
Türen in E 30-C bzw. 
EI2 30-C führen 

ohne R 30 oder 
mindestens A2 

mindestens A2 R 30 und mindestens A2 

4.3 bei Außentreppen  ohne R 30 oder  
mindestens A2 

mindestens A2 

5 Rauchabzugseinrichtung 
(4) 

5.1 Lage  ohne an der obersten Stelle des Treppenhauses 
 

5.2 Größe ohne geometrisch freier Querschnitt von mindestens 1 m²  
 

5.3 Auslöseeinrichtung ohne in der Angriffsebene der Feuer-
wehr sowie beim obersten Podest 
des Treppenhauses mit Zugängen 
zu Aufenthaltsräumen;  
unabhängig vom öffentlichen 
Stromnetz  

in der Angriffsebene der Feuerwehr sowie 
beim obersten Podest des Treppenhauses mit  
Zugängen zu Aufenthaltsräumen;  
unabhängig vom öffentlichen Stromnetz und 
über ein rauchempfindliches Element an der 
Decke 

(1) Gilt nicht für Reihenhäuser sowie Gebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen; 
(2) Anforderungen an den Feuerwiderstand sind nicht erforderlich für Außenwände von Treppenhäusern, die aus Baustoffen 

der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 bestehen und die durch andere an diese Außenwände anschließen-
de Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden können; 

(3) Von den Anforderungen kann abgewichen werden, wenn eine Brandübertragung von den angrenzenden Bauwerksteilen 
auf das Treppenhaus durch geeignete Maßnahmen verhindert wird; 

(4) In Gebäuden der GK 3 kann eine Rauchabzugseinrichtung entfallen, wenn in jedem Geschoß unmittelbar ins Freie füh-
rende Fenster mit einem freien Querschnitt von jeweils mindestens 0,5 m² angeordnet sind, die von Stand aus ohne 
fremde Hilfsmittel geöffnet werden können; 
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Tabelle 4: Anforderungen an Brandabschnitte von Verkaufsflächen  
Bauteile mit der Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten müssen aus Baustoffen der Euroklasse des 
Brandverhaltens mindestens A2 bestehen, sofern in Tabelle 4 keine Ausnahmen vorgesehen sind. 
 

 

Brandabschnitts-
flächen in m² 

Anzahl der in 
offener Verbin-
dung stehen-
den Geschoße 

Decken zwischen den 
Geschoßen innerhalb 
des Brandabschnittes 

(1)
 

Brandschutztechnische Einrichtungen 

1 nicht zutreffend 
2 REI 60 1 > 600 und ≤≤≤≤ 1.200 

3 REI 60 

Rauchableitung durch Wand- und/oder  
Deckenöffnungen mit einer geometrischen 
Fläche von 0,5 % der Verkaufsfläche  

1 nicht zutreffend 
Rauch- und Wärmeabzugsanlage mit automa-
tischer Auslösung sowie zentraler manueller 
Auslösungsmöglichkeit durch die Feuerwehr 
von einer im Brandfall sicheren Stelle 

2 REI 60  2 > 1.200 und ≤≤≤≤ 1.800 

3 REI 90 (2) 

automatische Brandmeldeanlage mit interner 
Alarmierung sowie Rauch- und Wärmeab-
zugsanlage mit Ansteuerung durch automati-
sche Brandmeldeanlage 

1 nicht zutreffend 

2 REI 90 

automatische Brandmeldeanlage mit automa-
tischer Alarmweiterleitung zu einer Empfangs-
zentrale einer ständig besetzten öffentlichen 
Alarmannahmestelle sowie Rauch- und Wär-
meabzugsanlage mit Ansteuerung durch au-
tomatische Brandmeldeanlage 

3 > 1.800 und ≤≤≤≤ 3.000 

3 REI 90 
erweiterte automatische Löschhilfeanlage so-
wie Rauch- und Wärmeabzugsanlage mit Aus-
lösung zumindest durch rauchempfindliche 
Auslöseelemente je 200 m² Deckenfläche (3) 

(1) Die Anforderungen hinsichtlich raumabschließender (E) und wärmedämmender (I) Funktion gelten im Bereich der  
Deckendurchbrüche nicht; 

(2) Die Bauteile müssen nicht aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 bestehen; 
(3) Bei einer Brandabschnittsfläche von nicht mehr als 2.400 m² genügt eine automatische Brandmeldeanlage mit automa-

tischer Alarmweiterleitung zu einer Empfangszentrale einer ständig besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle in Ver-
bindung mit einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage mit Ansteuerung über die automatische Brandmeldeanlage. 
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Diese Richtlinie basiert auf den Beratungsergebnissen der von der Landesamtsdirektorenkonferenz zur Ausarbeitung eines Vorschlags 
zur Harmonisierung bautechnischer Vorschriften eingesetzten Länderexpertengruppe. Die Arbeit dieses Gremiums wurde vom OIB in 
Entsprechung des Auftrages der Landesamtsdirektorenkonferenz im Sinne des § 2 Abs. 2 Z. 3 der Statuten des OIB koordiniert. Die 
Beschlussfassung der Richtlinie erfolgte gemäß § 8 Z. 12 der Statuten durch die Generalversammlung des OIB. 
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0 Vorbemerkungen  

Von den Anforderungen dieser Richtlinie kann abgewichen werden, wenn schlüssig nachgewiesen 
wird, dass nach dem Stand der Technik bzw. Wissenschaften gleichwertig wie bei Anwendung der 
Richtlinie 
- der Gefährdung von Leben und Gesundheit von Personen durch Brand vorgebeugt sowie 
- die Brandausbreitung eingeschränkt wird.  

Sofern in dieser Richtlinie Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse in Verbindung mit Anfor-
derungen an Baustoffe der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 gestellt werden, gilt 
dies auch als erfüllt, sofern  
- die für die Tragfähigkeit wesentlichen Bestandteile der Bauteile aus Baustoffen der Euroklasse 

des Brandverhaltens mindestens A2 und 
- die sonstigen Bestandteile aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens B 

bestehen. 
Raumabschließende Bauteile müssen zusätzlich - sofern ein Durchbrand nicht ausgeschlossen 
werden kann - beidseitig mit Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 dicht 
abgedeckt sein.  

Bei Betriebsbauten können in Abhängigkeit des jeweiligen Gefahrenpotentials wie Brandbelastung, 
Aktivierungsgefahr und Umgebungssituation höhere Anforderungen notwendig werden, wie z.B. für 
Chemiebetriebe. 

Für folgende Betriebsbauten sind aufgrund eines geringeren Risikos im Brandfall Erleichterungen 
von den Forderungen dieser Richtlinie zulässig: 
- Betriebsbauten, die lediglich der Aufstellung technischer Anlagen dienen und von Personen nur 

vorübergehend zu Wartungs- und Kontrollzwecken begangen werden (Einhausung z.B. aus 
Gründen des Witterungs- oder Immissionsschutzes), 

- Betriebsbauten, die überwiegend offen sind, wie überdachte Freianlagen oder Freilager, oder 
die aufgrund ihres Verhaltens im Brandfall diesen gleichgestellt werden können. 

In dieser Richtlinie genannte Flächen sind - sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist -  
Netto-Grundflächen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass parallel zu den Bestimmungen dieser Richtlinie gegebenenfalls 
einzelne Bestimmungen der OIB-Richtlinie 2 “Brandschutz“ sowie andere landesrechtliche und 
bundesrechtliche Vorschriften (z.B. Arbeitsstättenverordnung) zu berücksichtigen sind. 
 

1 Begriffsbestimmungen  

Es gelten die Begriffsbestimmungen des Dokumentes „OIB-Richtlinien – Begriffsbestimmungen“. 
 

2 Zulässige Geschoßflächen in oberirdischen Geschoßen innerhalb von 
Hauptbrandabschnitten  

2.1 Hauptbrandabschnitte sind durch Brandwände gemäß Punkt 3.8 zu trennen. Hinsichtlich der zuläs-
sigen Geschoßflächen innerhalb von Hauptbrandabschnitten gelten die Anforderungen gemäß Ta-
belle 1.  

2.2 Bei Betriebsbauten mit mehr als einem oberirdischen Geschoß müssen die Decken zwischen den 
Geschoßen die nach Tabelle 1 erforderliche Feuerwiderstandsdauer nicht nur hinsichtlich des Krite-
riums der Tragfähigkeit (R), sondern auch hinsichtlich der Kriterien des Raumabschlusses (E) und 
der Wärmedämmung (I) erfüllen.  

2.3 Bei Betriebsbauten mit nicht mehr als zwei oberirdischen Geschoßen und Geschoßflächen von ins-
gesamt nicht mehr als 3.000 m² sind offene Deckendurchbrüche (z. B. Treppen, Schächte, Arbeits-
öffnungen) ohne Feuerschutzabschlüsse zulässig.  
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2.4 Bei Betriebsbauten mit nicht mehr als zwei oberirdischen Geschoßen sind offene Deckendurchbrü-
che ohne Feuerschutzabschlüsse bis zu Geschoßflächen von insgesamt nicht mehr als 7.500 m² 
zulässig, sofern eine erweiterte automatische Löschhilfeanlage in der Sicherheitskategorie K 4.1 
vorhanden ist.  

2.5 Bei Betriebsbauten mit mehr als zwei oberirdischen Geschoßen sind offene Deckendurchbrüche 
ohne Feuerschutzabschlüsse bis zu Geschoßflächen von insgesamt nicht mehr als 10.000 m² zu-
lässig, sofern eine Sprinkleranlage in der Sicherheitskategorie K 4.2 vorhanden ist. 

 

3 Allgemeine Anforderungen 

3.1 Löschwasserbedarf  

Für Betriebsbauten ist der Löschwasserbedarf im Einvernehmen mit der Feuerwehr unter Berück-
sichtigung der Flächen der Hauptbrandabschnitte bzw. Brandabschnitte, der Brandlasten sowie der 
technischen Brandschutzeinrichtungen festzulegen und bereitzustellen. 

3.2 Schutzabstände  

3.2.1 Betriebsbauten müssen von der Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenze soweit entfernt sein, dass unter 
Berücksichtigung des Feuerwehreinsatzes eine Brandübertragung auf Nachbargebäude weitge-
hend verhindert wird. Dabei sind jeweils Bauweise, Lage, Ausdehnung, Nutzung und vorhandene 
Sicherheitskategorie zu berücksichtigen.  

3.2.2 Bei Betriebsbauten mit Außenwänden ohne definierten Feuerwiderstand ist ohne näheren Nach-
weis ein Abstand zur Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenze von 6/10 der Höhe der zugekehrten Au-
ßenwand, mindestens jedoch 3 m, ausreichend.  

3.2.3 Beträgt der Abstand der Außenwand zur Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenze nicht mehr als 6/10 der 
Höhe der zugekehrten Außenwand bzw. nicht mehr als 3 m, so müssen erforderlichenfalls brand-
schutztechnische Maßnahmen getroffen werden, die auf die baulichen Gegebenheiten der Außen-
wände und deren Abstand von der Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenze abzustimmen sind. Außen-
wände, deren Abstand nicht mehr als 1 m beträgt, sind jedenfalls als Brandwände gemäß Punkt 3.8 
auszubilden.  

3.2.4 Die Anforderungen gemäß Punkt 3.2.3 gelten nicht, sofern das angrenzende Grundstück bzw. der 
Bauplatz eine Verkehrsfläche im Sinne der raumordnungsrechtlichen Bestimmungen, eine öffentli-
che Parkanlage oder ein Gewässer ist. 

3.2.5 Betriebsbauten auf demselben Grundstück bzw. Bauplatz können dann als getrennte Hauptbrand-
abschnitte bzw. Brandabschnitte angesehen werden, sofern diese voneinander soweit entfernt sind, 
dass unter Berücksichtigung des Feuerwehreinsatzes eine Brandübertragung weitgehend verhin-
dert wird. Dabei sind jeweils Bauweise, Lage, Ausdehnung, Nutzung und vorhandene Sicherheits-
kategorie zu berücksichtigen. Bei Betriebsbauten mit Außenwänden ohne definierten Feuerwider-
stand ist ohne näheren Nachweis ein Abstand von 12/10 der Höhe der zugekehrten Außenwand 
des höheren Betriebsbaues, mindestens jedoch 6 m, ausreichend. 

3.3 Lage und Zugänglichkeit  

3.3.1 Jeder Hauptbrandabschnitt muss mit mindestens einer Seite an einer Außenwand liegen und von 
dort für die Feuerwehr zugänglich sein. Dies gilt nicht für Hauptbrandabschnitte, die eine erweiterte 
automatische Löschhilfeanlage oder eine automatische Feuerlöschanlage aufweisen. 

3.3.2 Freistehende bzw. aneinander gebaute Betriebsbauten mit einer zusammenhängenden bebauten 
Fläche von mehr als 5.000 m² müssen für die zur Brandbekämpfung erforderlichen Feuerwehrfahr-
zeuge umfahrbar sein.  

3.3.3 Für die Feuerwehr sind die erforderlichen Zufahrten, Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungs-
flächen zu schaffen und ständig freizuhalten.  

3.4 Zweigeschoßige Betriebsbauten mit Zufahrten  

Wird bei einem zweigeschoßigen Betriebsbau das untere Geschoß einschließlich der Decken mit 
Bauteilen in der Feuerwiderstandsklasse REI 90 bzw. EI 90 aus Baustoffen der Euroklasse des 
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Brandverhaltens mindestens A2 hergestellt und werden für beide Geschoße Zufahrten für die Feu-
erwehr auf Geschoßniveau auf jeweils mindestens einer Seite angeordnet, dann kann das obere 
Geschoß wie ein Betriebsbau mit einem oberirdischen Geschoß angesehen werden.  

3.5 Unterirdische Geschoße  

3.5.1 Unterirdische Geschoße sind durch brandabschnittsbildende Wände und Decken aus Baustoffen 
der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 zu begrenzen, wobei bei Betriebsbauten mit 
nur einem unterirdischen Geschoß die Brandabschnittsfläche nicht mehr als 1.200 m2 betragen 
darf. Bei Betriebsbauten mit mehreren unterirdischen Geschoßen darf die Brandabschnittsfläche 
des ersten unterirdischen Geschoßes nicht mehr als 1.200 m² und jedes weiteren unterirdischen 
Geschoßes nicht mehr als 600 m² betragen.  

3.5.2 Abweichend von Punkt 3.5.1 kann ein unterirdisches Geschoß mit einer Fläche von nicht mehr als 
600 m² mit dem ersten oberirdischen Geschoß in offener Verbindung stehen, sofern die gesamte 
zusammenhängende Fläche der beiden Geschoße nicht mehr als 1.800 m² beträgt und eine allen-
falls vorhandene Decke des unterirdischen Geschoßes der Feuerwiderstandsklasse R 90 entspricht 
und aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 besteht. 

3.5.3 Die im Punkt 3.5.1 bzw. 3.5.2 festgelegten Flächen für Brandabschnitte können erhöht werden auf  
(a) das Doppelte, sofern eine erweiterte automatische Löschhilfeanlage angeordnet ist, 
(b) das Dreieinhalbfache, sofern eine Sprinkleranlage angeordnet ist. 

3.5.4 Für Öffnungen in Brandabschnitten von unterirdischen Geschoßen gelten die Bestimmungen des 
Punktes 3.8.4 sinngemäß. 

3.6 Fluchtwege  

3.6.1 Von jeder Stelle eines Raumes muss in höchstens 40 m Gehweglänge erreichbar sein: 
(a) ein direkter Ausgang zu einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien, oder 
(b) ein gesicherter Fluchtbereich (z.B. Treppenhaus, Außentreppe). 

3.6.2 Sofern keine anderen Gefährdungen als durch Brandeinwirkung vorliegen, kann die im Punkt 3.6.1 
angeführte Gehweglänge von 40 m verlängert werden auf 
(a) höchstens 50 m bei Räumen mit einer mittleren lichten Raumhöhe von mindestens 10 m,  
(b) höchstens 50 m bei Räumen mit einer mittleren lichten Raumhöhe von mindestens 5 m bei 

Vorhandensein einer automatischen Brandmeldeanlage mindestens im Schutzumfang „Brand-
abschnittsschutz“ mit geeigneten, schnellansprechenden Meldern,  

(c) höchstens 70 m bei Räumen mit einer mittleren lichten Raumhöhe von mindestens 10 m bei 
Vorhandensein einer automatischen Brandmeldeanlage mindestens im Schutzumfang „Brand-
abschnittsschutz“, mit geeigneten, schnellansprechenden Meldern,  

(d) höchstens 70 m bei Vorhandensein einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage, welche durch eine 
automatische Brandmeldeanlage mindestens im Schutzumfang „Brandabschnittsschutz“ mit 
geeigneten, schnellansprechenden Meldern angesteuert wird, 

sofern in jedem Geschoß mindestens ein weiterer und möglichst entgegengesetzt liegender Aus-
gang direkt ins Freie oder in ein Treppenhaus bzw. eine Außentreppe mit jeweils einem Ausgang 
zu einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien vorhanden ist. 
Bei der Ermittlung der mittleren lichten Raumhöhe bleiben untergeordnete Räume oder Ebenen mit 
einer Fläche von nicht mehr als 400 m² unberücksichtigt. 

3.6.3 Die im Punkt 3.6.1 angeführte Gehweglänge von 40 m ist gegebenenfalls zu verkürzen, sofern dies 
aufgrund anderer Gefährdungen als durch Brandeinwirkung erforderlich ist.  

3.6.4 Bei Betriebsbauten mit mehr als zwei oberirdischen Geschoßen müssen die Geschoße durch ein 
durchgehendes Treppenhaus gemäß Tabelle 2 verbunden sein, das einen Ausgang zu einem si-
cheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien aufzuweisen hat.  

3.6.5 Sofern Fluchtwege gemäß Punkt 3.6.1 über Außentreppen führen, müssen folgende Anforderungen 
erfüllt sein: 
(a) Außentreppen müssen aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 be-

stehen und so geschützt sein, dass im Brandfall keine Beeinträchtigung durch Flammeneinwir-
kung, gefahrbringende Strahlungswärme und/oder Verrauchung besteht.  

(b) Bei Betriebsbauten mit mehr als zwei oberirdischen Geschoßen müssen die Türen von Außen-
treppen ins Gebäude der Feuerwiderstandsklasse EI230-C entsprechen. Abweichend davon 
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genügt bei Türen zu Räumen mit geringer Brandlast eine Ausführung in der Feuerwiderstands-
klasse E 30-C. 

3.7 Rauch- und Wärmeabzug  

3.7.1 Produktions- und Lagerräume, die jeweils eine Fläche von mehr als 200 m² und nicht mehr als 
1.200 m² aufweisen, müssen Wand- und/oder Deckenöffnungen erhalten, die im Brandfall eine 
Rauchableitung ins Freie ermöglichen. Dies gilt jedenfalls als erfüllt, wenn die Räume Öffnungen 
von mindestens 2 % der Grundfläche aufweisen. 

3.7.2 Für Produktions- und Lagerräume, die jeweils eine Fläche von mehr als 1.200 m² und nicht mehr 
als 1.800 m² aufweisen, muss eine ausreichende Rauch- und Wärmeableitung zur Unterstützung 
des Feuerwehreinsatzes vorhanden sein. Die Einrichtungen zur Rauch- und Wärmeabfuhr müssen 
die technischen Anforderungen an Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) erfüllen und entspre-
chend einer anerkannten Richtlinie ausgeführt werden. Die Rauch- und Wärmeabzugsanlagen 
müssen über eine automatische Auslösung (z.B. thermische Einzelauslösung) verfügen sowie von 
einer im Brandfall sicheren Stelle eine zentrale manuelle Auslösung durch die Feuerwehr ermögli-
chen.  

3.7.3 Für Produktions- und Lagerräume, die jeweils eine Fläche von mehr als 1.800 m² haben, muss eine 
ausreichende Rauch- und Wärmeableitung zur Verzögerung der Brandausbreitung vorhanden sein. 
Die Einrichtungen zur Rauch- und Wärmeabfuhr müssen die technischen Anforderungen an Rauch- 
und Wärmeabzugsanlagen (RWA) erfüllen und entsprechend einer anerkannten Richtlinie ausge-
führt werden. Sofern die Auslösung der Rauch- und Wärmeabzugsanlagen nicht durch technische 
Brandschutzeinrichtungen entsprechend den Sicherheitskategorien K 2, K 4.1 oder K 4.2 erfolgt, 
sind rauch- oder temperaturempfindliche Elemente für die automatische Auslösung einzusetzen.  

3.8 Brandwände  

3.8.1 Anstelle von Brandwänden gemäß der Punkte 3.8.2 bis 3.8.4 genügen auch brandabschnittsbilden-
de Wände der Feuerwiderstandsklasse REI 90 bzw. EI 90 aus Baustoffen der Euroklasse des 
Brandverhaltens mindestens A2, sofern in oberirdischen Geschoßen ausschließlich Brandabschnit-
te von jeweils nicht mehr als 1.200 m² vorhanden sind. 

3.8.2 Brandwände müssen der Feuerwiderstandsklasse REI 90 bzw. EI 90 entsprechen und aus Baustof-
fen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 bestehen. Sofern im Brandfall mit einer 
mechanischen Beanspruchung (z.B. durch im Brandfall umstürzende Lagerungen) zu rechnen ist, 
müssen Brandwände auch das Leistungskriterium „M“ erfüllen. 

3.8.3 Brandwände müssen grundsätzlich vertikal vom Fundament bis mindestens 0,5 m über Dach ge-
führt werden. Sie brauchen nur bis zur Dacheindeckung geführt werden, sofern eine Brandübertra-
gung durch andere Maßnahmen gleichwertig behindert wird. Sofern Brandwände versetzt verlau-
fen, ist durch geeignete Maßnahmen eine Brandübertragung zu behindern. 

3.8.4 Öffnungen in Brandwänden sind zulässig, sofern die Abschlüsse die gleiche Feuerwiderstandsdau-
er wie die Wände aufweisen. Abweichend davon sind in Betriebsbauten, in denen es das Gefähr-
dungspotential zulässt und in Betriebsbauten, die mit einer automatischen Brandmeldeanlage oder 
einer erweiterten automatischen Löschhilfeanlage oder einer automatischen Feuerlöschanlage aus-
gestattet sind, Türen und Tore in der Feuerwiderstandsklasse EI230-C ausreichend, sofern die 
Summe aller Öffnungsflächen 20 m² nicht überschreitet. Abschlüsse, die aus betrieblichen Gründen 
offen gehalten werden, müssen mit Feststellanlagen ausgestattet sein, die bei Raucheinwirkung ein 
selbsttätiges Schließen bewirken. 

3.8.5 Im Bereich der Außenwände ist durch geeignete Maßnahmen eine Brandübertragung auf andere 
Hauptbrandabschnitte zu behindern. Geeignete Maßnahmen sind z.B.: 
- ein mindestens 0,5 m vor der Außenwand vorstehender Teil der Brandwand, der einschließlich 

seiner Bekleidung aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 besteht,  
- ein im Bereich der Brandwand angeordneter Außenwandabschnitt der Feuerwiderstandsklasse 

REI 90 bzw. EI 90 mit einer Breite von mindestens 2,0 m, der einschließlich seiner Bekleidung 
aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 besteht. 

3.8.6 Sofern Gebäude oder Gebäudeteile in einem Winkel von weniger als 135 Grad über Eck zusam-
menstoßen und in diesem Bereich durch eine Brandwand abgeschlossen oder unterteilt werden, so 
muss die Wand über die innere Ecke mindestens 5,0 m fortgeführt werden. Von diesen Anforde-
rungen kann abgewichen werden, sofern eine Brandübertragung durch andere Maßnahmen 
gleichwertig behindert wird. 
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3.9 Außenwände und Außenwandbekleidungen  

3.9.1 Bei Betriebsbauten mit einer Außenwandhöhe von nicht mehr als 14 m müssen Außenwandbeklei-
dungen sowie die Komponenten bzw. das Gesamtsystem von nichttragenden Außenwänden aus 
Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens C bestehen. Es können auch Baustoffe 
aus Holz und Holzwerkstoffen der Euroklasse des Brandverhaltens D verwendet werden, wobei ge-
gebenenfalls verwendete Dämmstoffe der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 entspre-
chen müssen. 

3.9.2 Bei Betriebsbauten mit nicht mehr als einem oberirdischen Geschoß und einer Außenwandhöhe 
von mehr als 14 m müssen die Komponenten bzw. das Gesamtsystem von nichttragenden Außen-
wänden aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens B bestehen.  

3.9.3 Bei Betriebsbauten mit mehr als einem oberirdischen Geschoß und einer Außenwandhöhe von 
mehr als 14 m müssen die Komponenten bzw. das Gesamtsystem von nichttragenden Außenwän-
den aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 bestehen. 

3.9.4 Bei Betriebsbauten mit mehr als einem oberirdischen Geschoß sind bei hinterlüfteten Außenwän-
den sowie bei Doppel- und Vorhangfassaden Maßnahmen zu treffen, die eine Brandausbreitung 
über deren Zwischenräume in andere Geschoße wirksam einschränken. 

3.9.5 Für tragende Außenwände gelten - sofern in Tabelle 1 keine höheren Anforderungen an das 
Brandverhalten gestellt werden - die Punkte 3.9.1 bis 3.9.4 sinngemäß. 

3.10 Bedachungen und Unterdecken  

3.10.1 Bedachungen (Aufbau z.B. bestehend aus Dachhaut, Abdichtung, Wärmedämmung, Dampfsperre, 
flächige Unterstützung der Dachhaut) von Hauptbrandabschnitten mit einer Dachfläche von mehr 
als 3.000 m² sind so auszubilden, dass eine Brandausbreitung innerhalb eines Hauptbrandabschnit-
tes über das Dach behindert wird.  

3.10.2 Im Bereich von Dachdurchdringungen ist durch konstruktive Maßnahmen eine Brandweiterleitung 
zu behindern. 

3.10.3 Für abgehängte Unterdecken einschließlich ihrer Aufhängungen gelten die Anforderungen gemäß 
Punkt 3.10.1 sinngemäß.  

3.11 Sonstige Brandschutzmaßnahmen  

3.11.1 Abhängig von der Art bzw. Nutzung des Betriebes müssen in Betriebsbauten geeignete Mittel der 
ersten Löschhilfe und in Produktions- oder Lagerräumen mit jeweils einer Fläche von mehr als 
1.800 m² Wandhydranten in ausreichender Zahl vorhanden sowie gut sichtbar und leicht zugänglich 
angeordnet sein.  

3.11.2 Für Betriebsbauten mit einer Summe der Geschoßflächen von mehr als 3.000 m² ist mindestens ein 
geeigneter und nachweislich ausgebildeter Brandschutzbeauftragter (BSB) zu bestellen und sind im 
Einvernehmen mit der örtlich zuständigen Feuerwehr Brandschutzpläne anzufertigen sowie der 
Feuerwehr zur Verfügung zu stellen. Bei Betriebsbauten mit unübersichtlicher Gebäudestruktur, bei 
Vorliegen eines besonderen Gefährdungspotentials sowie bei Vorhandensein von Sonderlöschmit-
telvorräten oder besonderen technischen Brandschutzeinrichtungen (z.B. erweiterte automatische 
Löschhilfeanlagen, automatische Feuerlöschanlagen, automatische Brandmeldeanlagen) kann 
auch bei Unterschreitung der Geschoßfläche ein Brandschutzbeauftragter bzw. Brandschutzplan 
erforderlich sein.  

3.11.3 Automatische Brandmeldeanlagen (BMA) müssen nach einer anerkannten Richtlinie ausgeführt 
werden. Die automatische Alarmweiterleitung zu einer Empfangszentrale einer ständig besetzten 
öffentlichen Alarmannahmestelle ist – ausgenommen bei Vorhandensein der Sicherheitskategorie 
K 3.2 - sicherzustellen.  

3.11.4 Erweiterte automatische Löschhilfeanlagen (EAL) müssen nach einer anerkannten Richtlinie ausge-
führt werden. Die automatische Alarmweiterleitung zu einer Empfangszentrale einer ständig besetz-
ten öffentlichen Alarmannahmestelle ist sicherzustellen.  

3.11.5 Automatische Feuerlöschanlagen (z.B. Sprinkleranlage SPR) müssen nach einer anerkannten 
Richtlinie ausgeführt werden. Die automatische Alarmweiterleitung zu einer Empfangszentrale einer 
ständig besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle ist sicherzustellen.  
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4 Anforderungen an Lagergebäude und Gebäude mit Lagerbereichen  

4.1 Lagergebäude und Gebäude mit Lagerbereichen können gemäß den Anforderungen der Punkte 2 
und 3 ausgeführt werden, sofern 
(a) die Lagerguthöhe nicht mehr als 4 m beträgt, oder  
(b) die Lagerguthöhe nicht mehr als 6 m beträgt, die zusammenhängenden Lagerbereiche nicht 

mehr als 400 m² und die Summe aller Lagerbereiche innerhalb eines Hauptbrandabschnittes 
bzw. Brandabschnittes nicht mehr als 1.200 m² betragen, wobei Lagerbereiche als nicht zu-
sammenhängend gelten, wenn sie einen Abstand untereinander von mehr als 10 m aufweisen, 
oder 

(c) Einzel- oder Doppelregale mit Lagerguthöhen von mehr als 6 m und nicht mehr als 7,5 m, die in 
Produktionsräumen aufgestellt sind und zu anderen Einzel- oder Doppelregalen mit gleichen 
Lagerguthöhen einen Abstand von mehr als 10 m aufweisen. 

4.2 Sofern Lagergebäude und Gebäude mit Lagerbereichen nicht Punkt 4.1 entsprechen, gelten ergän-
zend bzw. abweichend zu Punkt 3 folgende Anforderungen an Bauteile und Baustoffe:  

(a) Bei Gebäuden mit nicht mehr als einem oberirdischen Geschoß muss die Tragkonstruktion des 
Lagergebäudes aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 bestehen 
oder in der Feuerwiderstandsklasse R 30 ausgeführt werden.  

(b) Bei mehrgeschoßigen Lagergebäuden müssen die tragenden Bauteile und Decken der Feuer-
widerstandsklasse REI 90 entsprechen und aus Baustoffen des Brandverhaltens der Euroklas-
se mindestens A2 bestehen. Abweichend von diesen Anforderungen genügt bei Lagergebäu-
den mit nicht mehr als zwei oberirdischen Geschoßen für die Primärkonstruktion des Daches 
die Feuerwiderstandsklasse R 60. 

4.3 Für Lagergebäude und Gebäude mit Lagerbereichen, die nicht Punkt 4.1 entsprechen, gelten die 
Anforderungen gemäß Tabelle 3. Die Einstufung der Lagergüter in die einzelnen Kategorien hat 
nach Anhang A zu erfolgen. Alternativ dazu können z.B. in langjähriger, weit verbreiteter Anwen-
dungspraxis akzeptierte Erfahrungswerte herangezogen werden. 

 

5 Erfordernis eines Brandschutzkonzeptes  

5.1 Wird von Anforderungen dieser Richtlinie in einem Ausmaß abgewichen, dass das Erreichen der 
Schutzziele nicht mehr zweifelsfrei gewährleistet ist, so ist durch ein Brandschutzkonzept schlüssig 
nachzuweisen, dass nach dem Stand der Technik bzw. Wissenschaften gleichwertig wie bei An-
wendung der Richtlinie 
- der Gefährdung von Leben und Gesundheit von Personen durch Brand vorgebeugt sowie 
- die Brandausbreitung eingeschränkt wird.  
Erforderlichenfalls ist die Zulässigkeit von Abweichungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsklasse 
der Bauteile, des Brandverhaltens der Baustoffe, der Größe der Hauptbrandabschnitte bzw. Brand-
abschnitte und der Lagerabschnittsflächen aufgrund einer anerkannten Berechnungsmethode nach-
zuweisen. 

5.2 Für folgende Betriebsbauten ist jedenfalls ein Brandschutzkonzept erforderlich:  

(a) Regallager mit Lagerguthöhen von mehr als 9 m (Oberkante Lagergut),  
(b) Betriebsbauten, deren höchster Punkt des Daches mehr als 25 m über dem tiefsten Punkt des 

an das Gebäude angrenzenden Geländes nach Fertigstellung liegt, 
(c) Lagergebäude bzw. Gebäude mit Lagerbereichen mit jeweils wechselnder Kategorie der La-

gergüter, sofern die brandschutztechnischen Einrichtungen gemäß Tabelle 3 nicht auf die 
höchste zu erwartende Kategorie der Lagergüter ausgelegt werden.  
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Tabelle 1:  Zulässige Geschoßflächen in oberirdischen Geschoßen innerhalb von 
Hauptbrandabschnitten in m²  

Bei der Berechnung der zulässigen Geschoßflächen können Flächen von Räumen im Gesamtausmaß von 
nicht mehr als 50 % der zulässigen Geschoßfläche und nicht mehr als 1.200 m² unberücksichtigt bleiben, so-
fern diese von brandabschnittsbildenden Bauteilen begrenzt sind. 
Bauteile mit der Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten müssen aus Baustoffen der Euroklasse des Brand-
verhaltens mindestens A2 bestehen, sofern in Tabelle 1 keine Ausnahmen vorgesehen sind.  
 

Gesamtanzahl der oberirdischen Geschoße des Betriebsbaues 

1 2 3 4  > 4 

Feuerwiderstandsdauer der tragenden und aussteifenden Bauteile 

Sicher-
heits-
kategorie 

ohne An-
forderun-
gen 

R 30 R 30 R 60 (1) R 90 (2) R 90 (2) R 90 (2) R 90  

K 1 1.800 (3) 3.000 800  1.600  2.400  1.800 1.500 1.200 

K 2 2.700 (3) 4.500 1.000  2.000  3.600  2.700 2.300 1.800 

K 3.1 3.200 (3) 5.400 1.200  2.400  4.200  3.200 2.700 2.200 

K 3.2 3.600 (3) 6.000 1.600  3.200  4.800  3.600 3.000 2.400 

K 4.1 5.000 7.500 2.000  4.000  6.000  4.500 3.800 3.000 

K 4.2 7.500  10.000 5.000  7.500  10.000 6.500 5.000 4.000 

(1)
 

Für die Primärtragkonstruktion des Daches genügt die Feuerwiderstandsklasse R 30; 

(2)
 

Für die Primärtragkonstruktion des Daches genügt die Feuerwiderstandsklasse R 60; 

(3)
 

Die Breite des Betriebsbaues darf höchstens 40 m betragen; bei Betriebsbauten mit einer Geschoßfläche von mehr als 1.200 m² kön-
nen – sofern die Konstruktion des Daches erfahrungsgemäß eine rasche Brandausbreitung und gleichzeitig ein gänzliches Versagen 
des gesamten Dachtragwerkes erwarten lässt – zusätzliche Brandschutzmaßnahmen erforderlich werden. 
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Tabelle 2: Anforderungen an Treppenhäuser  
Bauteile mit der Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten müssen aus Baustoffen der Euroklasse des 
Brandverhaltens mindestens A2 bestehen.  
 

Gesamtanzahl der oberirdischen Geschoße des Betriebsbaues  Gegenstand 
2 3 4 > 4 

1 Wände und Decken (1) 

1.1 in oberirdischen  
Geschoßen (2) 

REI 60 
EI 60 

REI 60  
EI 60  
und aus Baustoffen der Euroklasse des 
Brandverhaltens mindestens A2 

REI 90  
EI 90  
 

1.2 in unterirdischen  
Geschoßen 

REI 90 
EI 90 

 
2 Läufe und  

Podeste 
R 60 oder aus Baustoffen der Euroklasse des  

Brandverhaltens mindestens A2 
R 90  

3 Türen zu angren-
zenden Räumen  

EI2 30-C (3) EI2 30-C 

4 Bodenbeläge Euroklasse des Brandverhaltens mindestens Cfl-s1 Euroklasse des Brandverhaltens 
mindestens A2fl 

5 Wand- und  
Deckenbeläge 

Euroklasse des Brandverhaltens mindestens C-s1, d0 Euroklasse des Brandverhaltens 
mindestens A2-s1, d0 

6 Rauchabzugseinrichtung (4)  

6.1 Lage  an der obersten Stelle des Treppenhauses  
 

6.2 Größe geometrisch freier Querschnitt von mindestens 1 m² 
 

6.3 Auslöseeinrichtung in der Angriffsebene der Feuerwehr sowie beim obersten  
Podest des Treppenhauses; unabhängig vom öffentlichen 
Stromnetz  

in der Angriffsebene der Feuer-
wehr sowie beim obersten Podest 
des Treppenhauses;  
unabhängig vom öffentlichen 
Stromnetz und über ein rauchemp-
findliches Element an der Decke 

(1) Bei Decken über Treppenhäusern kann von den Anforderungen abgewichen werden, wenn eine Brandübertragung von 
den angrenzenden Bauwerksteilen auf das Treppenhaus durch geeignete Maßnahmen verhindert wird; 

(2) Anforderungen an den Feuerwiderstand sind nicht erforderlich für Außenwände von Treppenhäusern, die aus Baustoffen 
der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 bestehen und die durch andere an diese Außenwände anschließen-
de Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden können; 

(3) Zu Räumen mit geringer Brandlast genügt in oberirdischen Geschoßen eine Ausführung in E 30-C; 
(4) In Betriebsbauten mit nicht mehr als zwei oberirdischen Geschoßen kann eine Rauchabzugseinrichtung entfallen, wenn in 

jedem Geschoß unmittelbar ins Freie führende Fenster mit einem freien Querschnitt von jeweils mindestens 0,5 m² ange-
ordnet sind, die vom Stand aus ohne fremde Hilfsmittel geöffnet werden können. 
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Tabelle 3: Lagerabschnittsflächen in Abhängigkeit von der Kategorie der Lager-
güter, der Lagerguthöhe hL und der brandschutztechnischen Einrich-
tungen 

 

Lagerabschnittsfläche bei Kategorie I in m
2
 Lagerguthöhe  

hL in m 
> 1.200 und ≤≤≤≤ 1.800 > 1.800 und ≤≤≤≤ 3.000 > 3.000 und ≤≤≤≤ 6.000 

4 < hL ≤≤≤≤ 7,5 RWA (1) RWA (1) RWA (2) 
BMA 

7,5 < hL ≤≤≤≤ 9 RWA (2) RWA (2) 
BMA 

Lagerabschnittsfläche bei Kategorie II in m
2
  

> 1.200 und ≤≤≤≤ 1.800 > 1.800 und ≤≤≤≤  3.000 > 3.000 und ≤≤≤≤ 6.000 

4 < hL ≤≤≤≤ 7,5 RWA (2) RWA (2) 
BMA 

RWA (2) 
EAL 

7,5 < hL ≤≤≤≤ 9 
RWA (1) 

BMA 
RWA (2) 

EAL  

Lagerabschnittsfläche bei Kategorie III in m
2
  

> 1.200 und ≤≤≤≤ 1.800 > 1.800 und ≤≤≤≤ 3.000 > 3.000 und ≤≤≤≤ 6.000 

4 < hL ≤≤≤≤ 7,5 
RWA (1) 

BMA  
RWA (2) 

EAL 

7,5 < hL ≤≤≤≤ 9 
RWA (1) 

EAL 
RWA (2) 

SPR 

Lagerabschnittsfläche bei Kategorie IV in m
2
 

 

> 1.200 und ≤≤≤≤ 1.800 > 1.800 und ≤≤≤≤ 3.000 > 3.000 und ≤≤≤≤ 6.000 

4 < hL ≤≤≤≤ 7,5 
RWA (2) 

BMA  
RWA (2) 

EAL 
RWA (2) 

SPR 

7,5 < hL ≤≤≤≤ 9 
RWA (2) 

EAL  
RWA (2) 

SPR 
(1) Die Rauch- und Wärmeabzugsanlage muss gemäß Punkt 3.7.2 ausgeführt werden; 
(2) Die Rauch- und Wärmeabzugsanlage muss gemäß Punkt 3.7.3 ausgeführt werden. 
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Anhang A Einstufung der Lagergüter in Kategorien 

Produkte Kategorie Kommentar 

Akkumulatoren II Kunststoffakkumulatoren ohne Elektrolyt erfordern besonderen Schutz 
Asphaltpapier II liegende Rollen 
Asphaltpapier III stehende Rollen 
Batterien, Trockenzellen II siehe auch Akkumulatoren 
Baumwolle – in Ballen II  
Bekleidung II  
Bier I  
Bier II Behälter in Kunststoff- oder Holzkisten 
Bücher II  
Büromaterial II  
Dachpappe auf Rollen II horizontal gelagert 
Dachpappe auf Rollen III vertikal gelagert 
Dünger – trocken II erfordert evtl. besondere Maßnahmen 
Elektrische Haushaltsgeräte I Konstruktion vorwiegend aus Metall 
Elektrische Kabel oder Leitungen II  
Espartozellstoff, Alfagras III lose oder in Ballen 
Farben I wasserlöslich 
Felle II liegend, in Kisten 
Flachs II  
Fleisch I gekühlt oder tiefgefroren 
Getreide II in Kisten 
Getreidekörner II in Säcken 
Glasfasern I  
Glaswaren I leer 
Grillanzünder III  
Hanf II  
Holz  siehe Naturholz 
Holz – Spanplatten, Sperrholz II liegend gelagert ohne Zwischenräume 
Holz, Furnierblätter IV  
Holzfaserplatten II  
Holzkohle II außer imprägnierte Holzkohle 
Holzmasse II in Ballen 
Holzwolle IV in Ballen 
Jute II  
Karton gewachst, aufgebaut III  
Karton gewachst, auf  Großpaletten II  
Keramik I  
Kerzen III  
Kissen II Federn und Daunen 
Klebemittel I mit brennbaren Lösungsmitteln besonderer Schutz erforderlich 
Kokosmatten II  
Korbwaren III  
Kork II  
Kunstharze II außer brennbaren Flüssigkeiten 
Lappen II lose oder in Ballen 
Lebensmittel II in Säcken 
Lebensmittel – in Dosen I in Kartonkisten und Halbkartons 
Lederwaren II  
Leinen II  
Linoleum III  
Matratzen II  
Mehl II in Säcken oder Papiertüten 
Metallwaren I  
Milchpulver II in Säcken oder Tüten 
Möbel – Holzmöbel II  
Möbel – Polstermöbel II mit Naturfasern und –materialien, jedoch ohne Kunststoff 
Naturholz gesägt III luftdurchlässig gestapelt 
Naturholz gesägt II nicht luftdurchlässig gestapelt 
Naturholz ungesägt II  
Papier II Blätter, liegend gelagert 
Papier III Gewicht < 5 kg/100 m², (z.B. Hygienepapier), Rollen liegend gelagert 
Papier IV Gewicht < 5 kg/100 m², (z.B. Hygienepapier), Rollen stehend gelagert 
Papier III Gewicht ≥ 5 kg/100 m², (z.B. Zeitungspapier), Rollen stehend gelagert 
Papier II Gewicht ≥ 5 kg/100 m², (z.B. Zeitungspapier), Rollen liegend gelagert 
Papier bitumenbeschichtet III  
Papier Papiermasse II in Rollen oder Ballen 
Papier – Altpapier III  
Pappe (alle Sorten) III in stehend gelagerten Rollen 



Österreichisches Institut für Bautechnik OIB-300.2-008/07 OIB-Richtlinie 2.1 

Richtlinie 2.1 Ausgabe April 2007 Seite 12 von 12 

Pappe (alle Sorten) II flach gestapelt 
Pappkartons III leer, schwer, fertige Kisten 
Pappkartons II leer, leicht, fertige Kisten 
Pflanzenfasern II Heu, Stroh, Hanf, Baumwolle usw. 
Polypropylen- und Polyäthylen 
- Lagerbehälter 

IV  

Polypropylen und Polyäthylen IV siehe auch Polypropylen- und Polyäthylen-Lagerbehälter 
Pressspanplatten II  
Ruß, Rußschwarz II  
Schnur – Naturfasern I  
Seile – Naturfasern I  
Spirituosen I in Glasflaschen abgefüllt 
Schuhe I  
Seife – wasserlöslich II  
Stoff, Synthetik III liegend gelagert 
Stoff, Wolle oder Baumwolle II  
Streichhölzer III  
Strickwaren II siehe Bekleidung 
Süßwaren II  
Tabak II Tabakblätter und fertige Produkte 
Teppiche – ohne Schaumrücken II Lagerungen in Regalen erfordert Sprinkler in Zwischenebenen 
Teppichfliesen III  
Textilien  siehe Bekleidung 
Tierhäute II  
Töpferware I  
Tuch teerimprägniert III  
Wachs (Paraffin) IV  
Wein I  
Zellulose II in Ballen, ohne Nitrit und Azetat 
Zellulosemasse II  
Zucker II in Säcken oder Tüten 
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Diese Richtlinie basiert auf den Beratungsergebnissen der von der Landesamtsdirektorenkonferenz zur Ausarbeitung eines Vorschlags 
zur Harmonisierung bautechnischer Vorschriften eingesetzten Länderexpertengruppe. Die Arbeit dieses Gremiums wurde vom OIB in 
Entsprechung des Auftrages der Landesamtsdirektorenkonferenz im Sinne des § 2 Abs. 2 Z. 3 der Statuten des OIB koordiniert. Die Be-
schlussfassung der Richtlinie erfolgte gemäß § 8 Z. 12 der Statuten durch die Generalversammlung des OIB. 
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0 Vorbemerkungen  

Von den Anforderungen dieser Richtlinie kann abgewichen werden, wenn schlüssig nachgewiesen 
wird, dass nach dem Stand der Technik bzw. Wissenschaften gleichwertig wie bei Anwendung die-
ser Richtlinie 
- der Gefährdung von Leben und Gesundheit von Personen durch Brand vorgebeugt sowie 
- die Brandausbreitung eingeschränkt wird. 

Sofern in dieser Richtlinie Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse in Verbindung mit Anforde-
rungen an Baustoffe der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 gestellt werden, gilt dies 
auch als erfüllt, wenn 
- die für die Tragfähigkeit wesentlichen Bestandteile der Bauteile aus Baustoffen der Euroklasse 

des Brandverhaltens mindestens A2 und 
- die sonstigen Bestandteile aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens B 

bestehen. 
Raumabschließende Bauteile müssen zusätzlich - sofern ein Durchbrand nicht ausgeschlossen 
werden kann - beidseitig mit Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 dicht 
abgedeckt sein.  

Es wird darauf hingewiesen, dass parallel zu den Bestimmungen dieser Richtlinie gegebenenfalls 
einzelne Bestimmungen der OIB-Richtlinie 2 “Brandschutz“ sowie andere landesrechtliche und 
bundesrechtliche Vorschriften (z.B. Arbeitsstättenverordnung) zu berücksichtigen sind. 

 

1 Begriffsbestimmungen 

Es gelten die Begriffsbestimmungen des Dokumentes „OIB-Richtlinien – Begriffsbestimmungen“. 
 

2 Überdachte Stellplätze  

2.1 Überdachte Stellplätze mit einer Nutzfläche von nicht mehr als 35 m² 

Sofern die Überdachung nicht allseitig mindestens 2 m von Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenzen ent-
fernt ist, müssen die der Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenze zugekehrten Wände und Stützen über 
die gesamte Länge und Höhe der Überdachung jeweils der Feuerwiderstandsklasse REI 60 bzw. 
EI 60 entsprechen. Davon kann abgewichen werden, wenn aufgrund der baulichen Umgebung eine 
Brandübertragung auf Nachbargebäude nicht zu erwarten ist.  

2.2 Überdachte Stellplätze mit einer Nutzfläche von mehr als 35 m² und nicht mehr als 250 m² 

Es gelten die Anforderungen gemäß Tabelle 1. 

2.3 Überdachte Stellplätze ohne überdachte Fahrgassen mit einer Nutzfläche von mehr als 250 m² 

Es gelten die Anforderungen gemäß Tabelle 1 sinngemäß, wobei eine Längsausdehnung von 60 m 
nicht überschritten werden darf. 

2.4 Überdachte Stellplätze mit überdachten Fahrgassen mit einer Nutzfläche von mehr als 250 m² 

2.4.1 Tragende Wände, Stützen, Decken bzw. Überdachungen und nichttragende Bauteile müssen aus 
Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 bestehen. Abweichend davon kann 
die Überdachung auch aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens C oder aus 
Holz- bzw. Holzwerkstoffen der Euroklasse des Brandverhaltens D ausgeführt werden, sofern 
(a) eine Nutzfläche von nicht mehr als 1.600m² überdacht ist, 
(b) keine Seite durch Wände oder sonstige Bauteile umschlossen ist und  
(c) die Überdachung von Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenzen sowie von Gebäuden auf demselben 

Grundstück jeweils mehr als 4 m entfernt ist. 

2.4.2 Sofern die Überdachung nicht allseitig mindestens 2 m von Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenzen und 
mindestens 4 m von Gebäuden auf demselben Grundstück entfernt ist, müssen die der Grund-
stücks- bzw. Bauplatzgrenze oder dem Gebäude zugekehrten Wände und Stützen über die gesamte 
Länge und Höhe jeweils der Feuerwiderstandsklasse REI 90 bzw. EI 90 entsprechen. Dies gilt auch 
für Decken bzw. Überdachungen in jenem Bereich, in dem die jeweiligen Mindestabstände unter-
schritten werden.  
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2.4.3 Für Stellplätze, die gänzlich oder teilweise unter Gebäudeteile hineinragen, gelten die Anforderun-
gen der Tabelle 1 für Garagen mit mehr als 35 m² sinngemäß, wobei eine Nutzfläche von 600 m² 
nicht überschritten werden darf. 

2.4.4 Bodenbeläge müssen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens Bfl entsprechen oder es ist 
ein Nachweis zu erbringen, dass mit keiner Brandausbreitung zu rechnen ist. 

2.4.5 Von jeder Stelle der überdachten Stellplätze muss in höchstens 40 m Gehweglänge ein sicherer Ort 
des angrenzenden Geländes im Freien erreicht werden. 

2.4.6 Für die erste Löschhilfe ist je angefangene 200 m² Nutzfläche an leicht erreichbarer Stelle ein ge-
eigneter tragbarer Feuerlöscher bereitzuhalten. 
 

3 Garagen mit einer Nutzfläche von nicht mehr als 250 m² 

Es gelten die Anforderungen gemäß Tabelle 1. 
 

4 Garagen mit einer Nutzfläche von mehr als 250 m² 

4.1 Wände, Stützen, Decken und Dächer 

4.1.1 Tragende Wände und Stützen von Garagen und von Räumen unter Garagen sowie brandab-
schnittsbildende Wände innerhalb von Garagen bzw. zwischen Garagen und anderen Räumen 
müssen der Feuerwiderstandsklasse REI 90 bzw. EI 90 entsprechen und aus Baustoffen der Euro-
klasse des Brandverhaltens mindestens A2 bestehen. 

4.1.2 Decken zwischen Garagengeschoßen, von befahrbaren Flachdächern und als Abschluss zu darüber 
liegenden Aufenthaltsräumen müssen der Feuerwiderstandsklasse REI 90 entsprechen. Bei nicht 
befahrbaren Dächern genügt für die Tragkonstruktion die Feuerwiderstandsklasse R 60. In beiden 
Fällen müssen Baustoffe der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 verwendet werden.  

4.1.3 Nichttragende Wände bzw. Wandteile von Garagen sind aus Baustoffen der Euroklasse des Brand-
verhaltens mindestens A2 herzustellen. 

4.1.4 Abweichend von Punkt 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 dürfen bei nicht überbauten, eingeschoßigen oberirdi-
schen Garagen mit einer Nutzfläche von nicht mehr als 1.600 m² tragende Wände, Stützen und De-
cken in der Feuerwiderstandsklasse R 30 und nichttragende Wände aus Baustoffen der Euroklasse 
des Brandverhaltens mindestens C oder aus Holz- und Holzwerkstoffen der Euroklasse des Brand-
verhaltens D hergestellt werden, sofern der Abstand der Garagen zur Grundstücks- bzw. Bauplatz-
grenze mindestens 4 m und zu Gebäuden auf demselben Grundstück bzw. Bauplatz mindestens 
6 m beträgt.  
Werden diese Abstände unterschritten, müssen die der Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenze oder 
dem Gebäude auf demselben Grundstück bzw. Bauplatz zugekehrten Wände über die gesamte 
Länge und Höhe der Garage sowie die Decke bis zum Abstand von 4 m bzw. 6 m jeweils der Feu-
erwiderstandsklasse REI 90 bzw. EI 90 aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens min-
destens A2 entsprechen. 

4.2 Bodenbeläge, Wandbekleidungen und Konstruktionen unter der Rohdecke 

4.2.1 Bodenbeläge müssen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2fl entsprechen oder es ist 
ein Nachweis zu erbringen, dass mit keiner Brandausbreitung zu rechnen ist. 

4.2.2 Wandbekleidungen müssen, sofern es sich um ein klassifiziertes System handelt, der Euroklasse 
des Brandverhaltens mindestens B-s1 entsprechen. Bei einem Aufbau mit klassifizierten Komponen-
ten muss die Dämmschicht der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens B und die Bekleidung 
der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens B-s1 entsprechen. 

4.2.3 Konstruktionen unter der Rohdecke müssen, sofern es sich um ein klassifiziertes System handelt, 
der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens B-s1,d0 entsprechen. Bei einem Aufbau mit klassi-
fizierten Komponenten muss die Unterkonstruktion der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens 
A2, die Dämmschicht der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens B und die Bekleidung bzw. 
abgehängte Decke der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens B-s1,d0 entsprechen. 
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4.3 Türen und Tore 

4.3.1 Türen und Tore in brandabschnittsbildenden Wänden müssen der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C 
entsprechen und aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 bestehen. 
Diese dürfen nicht größer sein als für den Verschluss der Wandöffnung zur Durchführung der Fahr-
gassen erforderlich ist, wobei Türen im Verlauf von Fluchtwegen unberücksichtigt bleiben. 

4.3.2 Türen zwischen Garagen und Gängen bzw. Treppenhäusern müssen der Feuerwiderstandsklasse 
EI2 30-C entsprechen. 

4.4 Verbindung zwischen Garagengeschoßen bzw. zwischen Garage und anderen Räumen 

4.4.1 Aufzüge und Treppen, die Garagengeschoße miteinander verbinden, müssen in eigenen Fahr-
schächten bzw. Treppenhäusern mit Wänden der Feuerwiderstandsklasse REI 90 bzw. EI 90 aus 
Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 liegen. 

4.4.2 Ladestellen von Personenaufzügen, die zu Garagen führen, müssen direkt mit einem Gang verbun-
den sein, der – ohne durch die Garage zu führen – einen direkten Ausgang zu einem sicheren Ort 
des angrenzenden Geländes im Freien oder in ein Treppenhaus bzw. eine Außentreppe mit jeweils 
einem Ausgang zu einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien aufweist.  

4.4.3 Garagen mit einer Nutzfläche von mehr als 600 m² dürfen mit Gängen bzw. Treppenhäusern nur 
über Schleusen verbunden sein, die folgende Anforderungen zu erfüllen haben:  
(a) Wände und Decken müssen der Feuerwiderstandsklasse REI 90 bzw. EI 90 entsprechen und 

aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 bestehen. 
(b) Türen zwischen Garagen und Schleusen müssen der Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C ent-

sprechen. 
(c) Türen zwischen Schleusen und Treppenhaus müssen der Feuerwiderstandsklasse E 30-C oder 

Sm-C entsprechen.  
(d) Eine wirksame Lüftung muss vorhanden sein. 

4.4.4 Abweichend von Punkt 4.4.3 kann bei Außentreppen die Anordnung einer Schleuse entfallen, sofern 
im Brandfall keine Beeinträchtigung durch Flammeneinwirkung, Strahlungswärme und/oder Verrau-
chung zu erwarten ist. 

4.5 Fluchtwege 

4.5.1 Von jeder Stelle einer Garage muss in höchstens 40 m Gehweglänge erreichbar sein:  
(a) ein direkter Ausgang zu einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien oder 
(b) ein Treppenhaus bzw. eine Außentreppe mit jeweils einem Ausgang zu einem sicheren Ort des 

angrenzenden Geländes im Freien. 

4.5.2 Sofern nicht von jeder Stelle einer Garage in höchstens 40 m Gehweglänge ein direkter Ausgang zu 
einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien erreicht wird, müssen aus jedem Brand-
abschnitt der Garage mindestens zwei voneinander unabhängige Fluchtwege vorhanden sein. 

4.5.3 Einer der Fluchtwege kann auch durch einen anderen Brandabschnitt der Garage führen, sofern die-
ser innerhalb von höchstens 40 m Gehweglänge erreichbar ist. Im untersten oberirdischen Geschoß 
und in den beiden unmittelbar daran angrenzenden Geschoßen kann einer der Fluchtwege auch 
über die Fahrverbindung der Ein- bzw. Ausfahrtsrampe führen. 

4.5.4 In Garagen mit Nutzflächen von nicht mehr als 1.000 m² ist im Verlauf der Fluchtwege eine Flucht-
weg-Orientierungsbeleuchtung zu installieren, die sich bei Ausfall der Hauptbeleuchtungsanlage 
selbst einschaltet und den Betrieb für die Dauer von mindestens einer Stunde sicherstellt. In Gara-
gen mit Nutzflächen von mehr als 1.000 m² ist eine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich. 

4.6 Brandabschnitte 

Bei mehrgeschoßigen Garagen mit einer Nutzfläche von mehr als 600 m² ist jedes Geschoß der Ga-
rage als eigener Brandabschnitt auszubilden, wobei eine Längsausdehnung von 80 m - ausgenom-
men bei Vorhandensein einer erweiterten automatischen Löschhilfeanlage oder einer Sprinkleranla-
ge - nicht überschritten werden darf. 
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4.7 Rauch- und Wärmeabzug  

4.7.1 Natürliche Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung 
Jeder Brandabschnitt der Garage muss in jedem Geschoß mindestens zwei Zuluftöffnungen in Bo-
dennähe und mindestens zwei Abluftöffnungen – möglichst gleichmäßig verteilt - in Deckennähe 
oder in der Decke aufweisen. Die Summe der Fläche der Zuluftöffnungen und die Summe der Flä-
che der Abluftöffnungen muss jeweils mindestens 0,5 % der Nutzfläche betragen. Jede einzelne 
Öffnung muss eine Fläche von mindestens 1 m² aufweisen. Die Garagenein- und –ausfahrten kön-
nen im Ausmaß ihrer ständig freien Querschnitte als Zu- oder Abluftöffnungen herangezogen wer-
den. 

4.7.2 Mechanische Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung 
Sofern die Voraussetzungen gemäß Punkt 4.7.1 nicht erfüllt werden, müssen mechanische Rauch- 
und Wärmeabzugseinrichtungen mit folgenden Anforderungen eingebaut werden:  
(a) Die Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung muss für einen mindestens 12-fachen stündlichen 

Luftwechsel ausgelegt sein. Für die Berechung der Luftleistung des Abluftventilators ist eine 
Mindestraumhöhe von 3 m anzunehmen. 

(b) Der Abluftventilator sowie die Leitungen einschließlich der Aufhängungen müssen einer Tempe-
ratur von mindestens 400°C während 90 Minuten standhalten. 

(c) Die Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung ist über rauchempfindliche Elemente auszulösen, 
wobei je 200 m² Deckenfläche mindestens ein Auslöseelement anzuordnen ist; zusätzlich ist 
außerhalb der Garage an zentraler Stelle im Feuerwehrangriffsweg ein Ein- und Ausschalter für 
die Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung vorzusehen 

(d) Sofern für die Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung keine Notstromversorgung vorgesehen ist, 
muss deren Anspeisung direkt von der Niederspannungshauptverteilung in jeweils eigenen 
Stromkreisen erfolgen. Ein Funktionserhalt während 90 Minuten ist sicherstellen.  

4.8 Brandschutzeinrichtungen  

4.8.1 In Garagen mit Brandabschnitten von mehr als 1.600 m² und nicht mehr als 4.800 m² sind Brand-
schutzeinrichtungen wie folgt zu schaffen:  
(a) Automatische Brandmeldeanlage mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Empfangszent-

rale einer ständig besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle sowie natürliche Rauch- und 
Wärmeabzugseinrichtungen gemäß Punkt 4.7.1; in Garagen mit Brandabschnitten von nicht 
mehr als 2.400 m² kann die Brandmeldeanlage entfallen, sofern bei den natürlichen Rauch- und 
Wärmeabzugseinrichtungen die Summe der Fläche der Zuluftöffnungen und die Summe der 
Fläche der Abluftöffnungen jeweils mindestens 1 % der Nutzfläche betragen, oder 

(b) Automatische Brandmeldeanlage mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Empfangszent-
rale einer ständig besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle sowie mechanische Rauch- und 
Wärmeabzugseinrichtung gemäß Punkt 4.7.2, jedoch mit einem Volumenstrom von mindestens 
36.000 m³/h und mit einer Auslösung durch die Brandmeldeanlage, oder 

(c) Erweiterte automatische Löschhilfeanlage mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Emp-
fangszentrale einer ständig besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle sowie natürliche Rauch- 
und Wärmeabzugseinrichtung gemäß Punkt 4.7.1, oder  

(d) Erweiterte automatische Löschhilfeanlage mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Emp-
fangszentrale einer ständig besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle sowie mechanische 
Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung gemäß Punkt 4.7.2, jedoch mit einem Volumenstrom von 
mindestens 36.000 m³/h und mit einer Auslösung durch die erweiterte automatische Löschhilfe-
anlage.  

4.8.2 In Garagen mit Brandabschnitten von mehr als 4.800 m² und nicht mehr als 10.000 m² sind Brand-
schutzeinrichtungen wie folgt zu schaffen:  
(a) Sprinkleranlage mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Empfangszentrale einer ständig 

besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle sowie natürliche Rauch- und Wärmeabzugseinrich-
tung gemäß Punkt 4.7.1, oder 

(b) Sprinkleranlage mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Empfangszentrale einer ständig 
besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle sowie mechanische Rauch- und Wärmeabzugsein-
richtung gemäß Punkt 4.7.2, jedoch mit einem 3-fachen stündlichen Luftwechsel und Auslösung 
über die Sprinkleranlage. 
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4.9 Erste und erweiterte Löschhilfe 

4.9.1 Für die erste Löschhilfe ist je angefangene 200 m² Nutzfläche an leicht erreichbarer Stelle ein ge-
eigneter tragbarer Feuerlöscher bereitzuhalten. 

4.9.2 In Garagen bzw. Brandabschnitten mit Nutzflächen von jeweils mehr als 1.600 m² sowie jedenfalls in 
Garagen mit mehr als zwei unterirdischen oder mehr als drei oberirdischen Geschoßen müssen für 
die erweiterte Löschhilfe Wandhydranten mit formbeständigem D-Schlauch und zusätzlicher geeig-
neter Anschlussmöglichkeit für die Feuerwehr zur Brandbekämpfung vorhanden sein und so verteilt 
werden, dass jede Stelle der Garage mit Löschwasser erreicht wird.  

4.10 Löschwasserbedarf  

Für Garagen ist der Löschwasserbedarf im Einvernehmen mit der Feuerwehr unter Berücksichti-
gung des Verwendungszweckes, der Bauweise und der technischen Brandschutzeinrichtungen fest-
zulegen und bereitzustellen. 

5 Parkdecks  

5.1 Für Parkdecks, bei denen die oberste Stellplatzebene nicht mehr als 22 m über dem tiefsten Punkt 
des an das Parkdeck angrenzenden Geländes nach Fertigstellung liegt, gelten die Punkte 4.1.3, 4.2, 
4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.5 und 4.10 sinngemäß. 

5.2 Der Abstand von Parkdecks zur Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenze muss mindestens 4 m und zu 
Gebäuden auf demselben Grundstück bzw. Bauplatz mindestens 6 m betragen. Werden diese Ab-
stände unterschritten, müssen die der Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenze oder dem Gebäude auf 
demselben Grundstück bzw. Bauplatz zugekehrten Wände über die gesamte Länge und Höhe der 
Parkdecks sowie die Decke bis zum Abstand von 4 m bzw. 6 m jeweils der Feuerwiderstandsklasse 
REI 90 bzw. EI 90 aus Baustoffen der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens A2 entsprechen. 

5.3 Das Tragwerk muss der Feuerwiderstandsklasse R 30 entsprechen und aus Baustoffen der Euro-
klasse des Brandverhaltens mindestens A2 bestehen. Abweichend davon sind Stahlkonstruktionen 
mit Decken als Verbundtragwerk aus Stahl und Beton zulässig, sofern aufgrund allgemein akzeptier-
ter Erfahrungswerte aus langjähriger, weit verbreiteter Anwendungspraxis nachgewiesen werden 
kann, dass es beim zu erwartenden Realbrand innerhalb des Zeitraumes von 30 Minuten zu keinem 
Einsturz einer Stellplatzebene oder von Teilen einer Stellplatzebene kommt. 

5.4 Die Lüftungsöffnungen müssen in jeder Parkebene in mindestens zwei Umfassungswandflächen 
gleichmäßig auf die Länge der jeweiligen Umfassungswand verteilt sein. Mindestens 50 % der Lüf-
tungsöffnungsflächen müssen in der oberen Umfassungswandfläche liegen. Die Lüftungsöffnungen 
müssen ständig offen sein und unmittelbar ins Freie führen. Kein Punkt der Parkebene darf mehr als 
40 m von einer Lüftungsöffnung entfernt sein. 

5.5 Für Parkdecks ist je angefangene 200 m² Nutzfläche an leicht erreichbarer Stelle ein geeigneter 
tragbarer Feuerlöscher bereitzuhalten. 

5.6 In Parkdecks mit mehr als drei Stellplatzebenen müssen zur Unterstützung der Brandbekämpfung 
im Bereich der Zugänge zu den Stellplatzebenen trockene Steigleitungen vorhanden sein. 

6 Erfordernis eines Brandschutzkonzeptes  

6.1 Wird von Anforderungen dieser Richtlinie in einem Ausmaß abgewichen, dass das Erreichen der 
Schutzziele nicht mehr zweifelsfrei gewährleistet ist, so ist durch ein Brandschutzkonzept schlüssig 
nachzuweisen, dass nach dem Stand der Technik bzw. Wissenschaften gleichwertig wie bei An-
wendung der Richtlinie 
- der Gefährdung von Leben und Gesundheit von Personen durch Brand vorgebeugt sowie 
- die Brandausbreitung eingeschränkt wird.  

6.2 Für Parkdecks, bei denen die oberste Stellplatzebene mehr als 22 m über dem tiefsten Punkt des an 
das Parkdeck angrenzenden Geländes nach Fertigstellung liegt, ist ein Brandschutzkonzept erfor-
derlich.  

6.3 Für Garagensonderformen, wie Rampengaragen, befahrbare Parkwendel oder Garagen mit zwei 
oder mehreren horizontalen Fußbodenniveaus innerhalb eines Brandabschnittes mit Nutzflächen 
von jeweils mehr als 250 m² sowie für Garagen mit automatischen Parksystemen, ist ein Brand-
schutzkonzept erforderlich.  
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Tabelle 1: Anforderungen an überdachte Stellplätze und Garagen mit nicht mehr 
als 250 m² Nutzfläche 
Bauteile mit der Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten müssen aus Baustoffen der Euroklasse des 
Brandverhaltens mindestens A2 bestehen, sofern in Tabelle 1 keine Ausnahmen vorgesehen sind.  
 

überdachte Stellplätze  Garagen  
Gegenstand 

> 35 m² und ≤≤≤≤ 250 m² ≤≤≤≤ 35 m² > 35 und ≤≤≤≤ 250 m² 
1 Mindestabstände für freistehende überdachte Stellplätze bzw. Garagen 

(1) 
1.1 zu Grundstücks- bzw.  

Bauplatzgrenzen 
2 m 

1.2 zu Gebäuden auf demselben 
Grundstück bzw. Bauplatz 

2 m 4 m 

2 Wände einschließlich Verglasungen, Stützen, Decken bzw. Überdachung 
2.1 bei Einhaltung der  

Mindestabstände  
mindestens D REI 30 bzw. EI 30 oder A2 

2.2 bei Unterschreitung der 
Mindestabstände zu Grundstücks- 
bzw. Bauplatzgrenzen 

der Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenze zugekehrte 
Wand über die gesamte Länge und Höhe des  
überdachten Stellplatzes bzw. der Garage jeweils 
REI 30 bzw. EI 30 aus Baustoffen der Euroklasse 
mindestens A2, sofern aufgrund der baulichen  
Umgebung eine Brandübertragung auf Nachbarge-
bäude zu erwarten ist 

der Grundstücks- bzw. Bauplatz-
grenze zugekehrte Wand über die 
gesamte Länge und Höhe der  
Garage sowie die Decke bis zum  
Abstand von 2 m jeweils REI 90 
bzw. EI 90  

2.3 bei Unterschreitung der  
Mindestabstände zu Gebäuden auf 
demselben Grundstück bzw. 
Bauplatz mit angebauten  
überdachten Stellplätzen bzw.  
Garagen 

Überdachung aus Baustoffen 
der Euroklasse A2 oder die 
dem Gebäude zugekehrten 
Wände bzw. der gemeinsa-
me Wandanteil sowie die De-
cke bis zum Abstand von 2 m 
jeweils REI 30 bzw. EI 30 (2) 

dem Gebäude zu-
gekehrten Wände 
bzw. der gemein-
same Wandanteil 
sowie die Decke bis 
zum Abstand von 
4 m jeweils REI 30 
bzw. EI 30  

dem Gebäude zugekehrten Wände 
bzw. der gemeinsame Wandanteil 
sowie die Decke bis zum Abstand 
von 4 m jeweils REI 90 bzw. EI 90 (3) 

2.4 in oberirdischen Geschoßen bei 
hineinragenden Stellplätzen bzw. 
eingebauten Garagen 

dem Gebäude zugekehrte 
Wände bzw. der gemeinsa-
me Wandanteil sowie die 
überbaute Decke jeweils 
REI 90 bzw. EI 90 (3, 4) 

Wände und  
Decke jeweils 
REI 30 bzw. EI 30 

Wände und Decke jeweils REI 90 
bzw. EI 90 (3) 

2.5 in unterirdischen Geschoßen bei 
hineinragenden Stellplätzen bzw. 
eingebauten Garagen 

nicht zutreffend REI 90 bzw. EI 90 (5) 

2.6 zur Unterteilung der Stellplätze ohne ohne A2 
3 Türen von überdachten  

Stellplätzen bzw. Garagen ins 
Gebäudeinnere 

EI2 30-C (2) EI2 30-C (6) EI2 30-C 

4 Bodenbeläge  ohne Bfl 
(7) A2fl 

(7) 
5 Wandbekleidungen  
5.1 klassifiziertes System ohne B (8)-s1 B -s1 
5.2 Aufbau mit folgenden klassifizierten Komponenten 
5.2.1 Dämmschicht ohne C C 
5.2.2 Bekleidung ohne B (8)-s1 B -s1 
6 Konstruktionen unter der Rohdecke einschließlich Deckenbeläge 
6.1 klassifiziertes System ohne B (8)-s1,d0 B -s1,d0 
6.2 Aufbau mit folgenden klassifizierten Komponenten 
6.2.1 Unterkonstruktion ohne A2 (8) A2 
6.2.2 Dämmschicht ohne C C 
6.2.3 Bekleidung oder abgehängte Decke ohne B (8)-s1,d0 B -s1,d0 
7 Fluchtweg ohne Ausgang zu einem sicheren Ort des 

angrenzenden Geländes im Freien 
bzw. Treppenhaus mit Ausgang zu 
einem sicherem Ort des angrenzen-
den Geländes im Freien 

8 Erste Löschhilfe ohne geeigneter tragbarer Feuerlöscher  
(1) Die Mindestabstände können unterschritten werden, wenn die Anforderungen gemäß Punkt 2.2 bzw. 2.3 erfüllt werden;  
(2) Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1, 2 und 3 gelten diese Anforderungen nicht;  
(3) Bei Gebäuden bis einschließlich der Gebäudeklasse 4 müssen die Bauteile nicht aus Baustoffen der Euroklasse des Brand-

verhaltens mindestens A2 bestehen; 
(4) Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 genügt die Feuerwiderstandsklasse REI 30 bzw. EI 30; 
(5) Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 genügt die Feuerwiderstandsklasse REI 60 bzw. EI 60; 
(6) Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 1 und Reihenhäusern der Gebäudeklasse 2 genügt die Feuerwiderstandsklasse EI2 30; 
(7) Es genügt auch ein Nachweis, dass mit keiner Brandausbreitung zu rechnen ist; 
(8) Es sind auch Holz und Holzwerkstoffe der Euroklasse des Brandverhaltens mindestens D zulässig. 

 


